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1 Grundlagen der Planaufstellung

1.1 Planungsanlass

Mit der Aufstellung der 1. Anderung zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Schmilau-
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Anderung eines Mischgebietes
in ein Allgemeines Wohngebiet und die Unterbringung der 6rtlichen Feuerwehr mit Bau-
hof geschaffen werden.

Aufgrund der veranderten Nachfrage nach Bauflachen u.a. in Folge der Corona-Pande-
mie und wirtschaftlichen Auswirkungen fir Unternehmen in den Folgejahren, hat sich die
Gemeinde dazu entschlossen vermehrt nachgefragte Wohnbauflachen zur Verfiigung
zu stellen.

Gleichzeitig werden durch Anderung des rechtskraftigen Bebauungsplanes keine
-heuen® Flachen in Anspruch genommen.

Die aktuelle Planung sieht vor, das Mischgebiet in ein Allgemeines Wohngebiet zu an-
dern. Um eine Vertraglichkeit mit dem Gewerbegebiet zu erreichen, ist ein eingeschrank-
tes Gewerbegebiet mit einer mischgebietstypischen Nutzungsintensitat vorgeschaltet.

Im norddstlichen Bereich des Plangebietes soll ein Standort fur die ortliche Feuerwehr
mit Bauhof und Anlagen fiir sportliche Zwecke entstehen. Entsprechend ist eine Flache
fur Gemeinbedarf vorgesehen, die die Streuobstwiese und den ndrdlichen Teil der Frei-
zeitwiese ersetzt.

Parallel erfolgt die Aufstellung der 12. Anderung des Flachennutzungsplanes. Im Rah-
men der 12. Anderung des Flachennutzungsplanes ist die Darstellung von Wohnbaufla-
chen, gewerblichen Bauflachen und einer Flache fur den Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung Feuerwehr, Bauhof und Anlagen flr sportliche Zwecke geplant.

Hierzu hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 09.03.2026 die Aufstellung der
1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 und die 12. Anderung des Flachennutzungs-
planes fur das Gebiet nérdlich der Stral3e ,Johnsdiek®, 6stlich der vorhandenen Bebau-
ung in der StralRe ,Johnsdiek®, westlich der ,Ratzeburger Stralte” (L 202) am nérdlichen
Ortsausgang in Richtung Ratzeburg in der Gemeinde Schmilau gelegen beschlossen.

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 ist identisch mit dem
Geltungsbereich der 12. Anderung des Flachennutzungsplanes und entspricht dem
Plangebiet des urspriinglichen Bebauungsplanes Nr. 9.

Der Plangeltungsbereich liegt im Nordosten der Gemeinde Schmilau, nérdlich der
Stralle ,Johnsdiek®, westlich der ,Ratzeburger Stralle” am noérdlichen Ortsausgang in
Richtung Ratzeburg und umfasst eine Flache von ca. 4,4 ha.

Das Plangebiet wird tber den ,Johnsdiek” an das Uberdrtliche Verkehrsnetz, die Ratze-
burger Strafde (L 202), angebunden.
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Der Plangeltungsbereich umfasst die Flurstiicke 106, 103, 101, 99, 100, 102 tiw., 104, 41/1
tiw., 105 und tlw. 31/8 der Flur 4 in der Gemarkung Schmilau.

An den Geltungsbereich grenzen:
¢ nordlich landwirtschaftlich genutzte Flachen,

¢ Ostlich und sudéstlich die Ratzeburger Stralle und dahinter befindliche landwirtschaft-
liche Flachen,

e sudwestlich der ,Johnsdiek® mit einer sudlich angrenzenden Wiese sowie einem
Wohnhaus und einem Hofladen und

o westlich Wohnbebauung.

Die genaue Abgrenzung des Plangeltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-
men.

1.3 Grundlage des Verfahrens

Die Aufstellung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 und der 12. Anderung des
Flachennutzungsplanes erfolgt in einem regularen Verfahren mit allen nach Baugesetz-
buch erforderlichen Beteiligungsschritten, einschliellich der Durchfihrung einer Umwelt-
prifung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Mit der Aufstellung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 wird auch der Flachen-
nutzungsplan der Gemeinde Schmilau im Parallelverfahren gemaR § 8 Abs. 3 BauGB
geandert (12. Anderung).

1.4 Rechtsgrundlagen
Dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes liegen zugrunde:

= Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025
(BGBI. 12025 | Nr. 348),

= Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176),

= Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gean-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189),

= Landesbauordnung flir das Land Schleswig-Holstein (Landesbauordnung - LBO) vom
05.07.2024 (GVOBI. 2024, 504), zuletzt geadndert durch Art. 5 Ges. v. 13.12.2024,
GVOBI. S. 875, 928)

= Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) in der Fassung vom
24.02.2010 (GVOBI. S. 301), zuletzt geandert durch Art. 3 Ges. v. 30.09.2024,
GVOBI. S. 734)

= Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBI. | S.
2542), zuletzt geandert durch Art. 2 d. G. v. 29.03.2026 (BGBI. 2026 | Nr. 87)
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2 Ubergeordnete Planungen bestehende Rechtsverhiltnisse

2.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein

Gemal Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2021 befindet sich die Gemeinde Schmi-
lau innerhalb des "Landlichen Raumes". Die Gemeinde befindet sich innerhalb des
10 km Radius um das Mittelzentrum MolIn und ist als "Entwicklungsraum flir Tourismus
und Erholung" dargestellt. Die Gemeinde Schmilau befindet sich zudem im Nahbereich
des Unterzentrums mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums Ratzeburg. Zudem verzeich-
net der Landesentwicklungsplan 2021 (LEP 2021) die Trassensicherung fur eine Bahn-
strecke, die allerdings aulRer Betrieb ist.

In etwa 1,8 Km Entfernung wird 6stlich ein Vorbehaltsraum fur Natur und Landschaft
dargestellt. Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet und der Trennung durch die L 203
wird davon ausgegangen, dass sich keine negativen Auswirkungen durch die Planung
auf den Vorbehaltsraum ergeben.

Schmilau liegt zudem etwa 1 km sudlich einer Biotopverbundachse, die in ndrdliche
Richtung entlang des Ratzeburger Sees verlauft.

AP\ Boseburg | B 7NE .
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Abb.1: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2021) mit Verortung des

Plangebietes (kleiner, roter Punkt)
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Zu den landlichen Raumen fiuhrt der Landesentwicklungsplan 2021 (LEP 2021) aus,
dass diese als eigenstandige, gleichwertige und zukunftstrachtige Lebensrdume ge-
starkt, die Rahmenbedingungen flr die wirtschaftliche Entwicklung verbessert werden
sollen.

Siidostlich Schmilaus wird ein Ausbau der Landesstralle von Ratzeburg nach Mdlln als
geplanter Neubau dargestellt (siehe Kap. 4.6 Linienbestimmung Ortsumgehung Ratze-
burg).

2.2 Regionalplan

Das Plangebiet liegt innerhalb des Regionalplanes Schleswig-Holstein Sud (Planungs-
raum |) aus 1998. Der Regionalplan wird derzeit fortgeschrieben. Somit gilt fir den Pla-
nungsraum auch der Entwurf der Neuaufstellung 2023 fir den Planungsraum Il

Der Regionalplan stellt die zuvor beschriebenen Inhalte des Landesentwicklungsplanes
dar und konkretisiert diese.

Das Plangebiet liegt gemal Regionalplan 1998 im Naturpark 'Lauenburgische Seen',
der den gesamten Osten des Kreises Herzogtum Lauenburg umfasst, und in einem Ge-
biet mit besonderer Bedeutung flir Tourismus und Erholung.

Durch die Lage zwischen Ratzeburg und Mdélln gehért Schmilau sowohl zum Nahbereich
des Unterzentrums mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums Ratzeburg als auch zum
10 km-Umkreis des Mittelzentrums Molin (siehe Landesentwicklungsplan).

Erganzend wird die vorhandene Landesstralle L 202 als regionale Stral’enverbindung
von Ratzeburg nach Mélin durch die Ortschaft Schmilau dargestellt. Sie verlauft an der
suddstlichen Grenze des Plangebietes bzw. ist zur Halfte Teil des Geltungsbereiches.

Nordlich und westlich der L 202 wird im Entwurf 2023 ein Kernbereich fur Erholung dar-
gestellt. Er umfasst den nordwestlichen Teil der Ortschaft. Das Plangebiet ist von dieser
Darstellung ausgenommen.

Nordwestlich des Plangebietes verlauft die Jutebek. Hier wird auRerhalb des Plangebie-
tes bzw. in etwa 400 m Entfernung ein Vorranggebiet fir den Naturschutz dargestellt.

Da sich das Plangebiet aul3erhalb der Kernzone des Naturparks befindet und ein Ab-
stand von ca. 400 m zum nordwestlich gelegenen Vorranggebiet flir den Naturschutz
besteht, werden die Entwicklungsziele des Naturparks nicht erheblich beeintrachtigt. Die
Bedeutung des Gebietes flir den Tourismus und fiir die landschaftsbezogene Erholung
wird aufgrund der Ortsrandlage und der vorhandenen Eingriinung ebenfalls nicht erheb-
lich beeintrachtigt.
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2.3 Landschaftsrahmenplan

Gemal Landschaftsrahmenplan fir den Planungsraum Il Stand Januar 2020 (Karte 1
Blatt 2) werden im Bereich des Plangebietes keine Darstellungen gemacht. Im Bereich
des Vorranggebietes flr den Naturschutz (siehe Regionalplan) wird ein Gebiet, das die
Voraussetzungen fir eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet erflillt, dargestellt.

In Karte 2 (Blatt 2) wird der Uberwiegende 6stliche Teil des Kreises Herzogtum Lauen-
burg als Gebiet, das die Voraussetzungen fir eine Unterschutzstellung als Landschafts-
schutzgebiet erflllt, dargestellt. Zudem wird ein Grol3teil als Gebiet mit besonderer Er-
holungseignung dargestellit.

Ein Verfahren zur Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes ist zurzeit nicht vorge-
sehen.

Karte 3 des Landschaftsrahmenplanes stellt am westlichen Rand des Plangebietes und
nordwestlich der Ortschaft das Geotop Os 019 dar. Es handelt sich hierbei um eine gla-
zifluviatile Form, die durch Schmelzwasser des Inlandeises den Oser Farchau gebildet
hat.
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Aufgrund der Entfernung zu den o0.g. Schutz- und Entwicklungszonen und der geringen
Auswirkungen der geplanten Anderung ist davon auszugehen, dass die aus dem Land-
schaftsrahmenplan abzuleitenden Erhaltungs- und Entwicklungsziele nicht negativ be-
troffen sind.

2.4 NATURA 2000-Gebiete
Der Plangeltungsbereich liegt in keinem und grenzt an kein NATURA 2000-Gebiet.
Die nachstgelegenen Schutzgebiete sind:

= das EU-Vogelschutzgebiet DE 2331-491 Schaalsee-Gebiet etwa 2,8 km dstlich des
Plangebietes und

= das FFH-Gebiet DE 2330-391 Salemer Moor und angrenzende Walder und Seen
ebenfalls etwa 2,8 km 6stlich des Plangebietes

Die geplante Anderung der Bauleitplane ist fiir den Erhaltungszustand der o0.g. NATURA
2000-Gebiete aufgrund der Entfernung zum Plangebiet nicht relevant.

Denkbare Fernwirkungen treten auf die Distanz von mindestens 2.800 m nicht in Er-
scheinung.

2.5 Seveso llI-Richtlinie

Die im Juli 2012 neu gefasste Richtlinie 2012/18/EU ("Seveso llI-Richtlinie") dient der
Beherrschung von Gefahren bei schweren Unféllen mit gefahrlichen Stoffen. Diese mit
der Storfallverordnung von Marz 2017 in deutsches Recht umgesetzte Richtlinie regelt
wesentlich die Pflichten von Betreibern besonders gefahrenrelevanter Industrieanlagen,
d.h. solcher Anlagen, in denen mit gefahrlichen Stoffen (z.B. sehr giftige oder giftige
Stoffe oder entzindliche Flussigkeiten) in groReren Mengen umgegangen wird (Storfall-
anlagen). Dies sind beispielsweise Anlagen der chemischen Industrie, der Petrochemie
oder Lageranlagen fur brennbare Flussigkeiten. Der Vollzug dieser Verordnung erfolgt
insbesondere durch die Uberwachungsbehérden, die den fiir den Umweltschutz zustén-
digen Landesministerien nachgeordnet sind.

In Artikel 13 der Seveso llI-Richtlinie ("Land-use-planning") ist eine Vorgabe enthalten,
die Uber ein Abstandsgebot zwischen einer Stérfallanlage und verschiedenen Umge-
bungsnutzungen wie Wohnbebauung oder 6ffentlich genutzten Gebauden auf Verfahren
der Bauleitplanung Einfluss nimmt. Diese Vorgaben sind sowohl bei der Errichtung bzw.
Anderung von Stérfallbetrieben als auch bei neuen Entwicklungen in der Nachbarschaft
bestehender Betriebe zu berucksichtigen.

Betriebe und Betriebsbereiche, die unter die Stérfallverordnung fallen, befinden sich
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in der Nahe des geplanten Wohn- und Gewerbe-
gebietes. Als Abstand zu Betrieben, die unter die s.g. Storfallverordnung fallen wurden
rund 2.200 m angenommen, da gemal Anhang 1 des Leitfadens der Kommission flr
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Anlagensicherheit (KAS-18)" der hochste Achtungsabstand der Abstandsempfehlungen
fur die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse 2190 m betragt. Die nachstgelegenen Be-
triebsbereiche, die gemaR Liste der Zulassungs- und Uberwachungsbehérde des LLUR
gefuhrt werden, befinden sich in Ratzeburg und sind mehr als 2,2 km vom Plangebiet
entfernt. Stand der Liste unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/l/im-
missionsschutz/an-lagensicherheitStoerfallvorsorge.html ist der 13.03.2026.

Die Zulassigkeit eines Storfallbetriebes im Plangeltungsbereich ist mit der vorliegenden
Planung nicht gegeben, da diese Betriebsbereiche ausgeschlossen wurden.

Somit kann davon ausgegangen werden, dass derzeit keine Betriebe, die unter die Stor-
fallverordnung fallen, auf die Planung einwirken und von der Planung auch keine derar-
tigen Auswirkungen auf benachbarte Schutzgebiete ausgehen.

2.6 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan wurde mit Aufstellung des urspriinglichen Bebauungsplanes
Nr. 9 im Parallelverfahren geandert (8. Anderung).

Entsprechend sind die Flachen im Plangebiet als Gemischte Bauflachen, Gewerbliche
Bauflachen, Grunflachen (Zweckbestimmungen Freizeitwiesen und Streuobstwiese),
Flache fur Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser) und (berértliche und 6rtliche
Hauptverkehrsstralien dargestellt.

Nachrichtlich ist die Anbauverbotszone von 20 m zur Landesstral3e und die stra’enbe-
gleitende Allee als gesetzlich geschutztes Biotop Gbernommen.

Abb.3: Ausschnitt der 8. Anderung des Flichennutzungsplanes (2020)

T Kommission flr Anlagensicherheit (KAS) beim Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, Leitfaden, Empfehlungen fir Abstande zwischen Betriebsbereichen nach der Storfall-Verord-
nung und schutzbediirftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung — Umsetzung § 50 BImSchG, erar-
beitet von der Arbeitsgruppe ,Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1¢, 2. Uberarbeitete Fassung
(KAS-18) vom November 2010
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2.7 Bestehende Bebauungsplane oder sonstige Satzungen

Das Plangebiet stimmt mit dem Geltungsbereich des urspringlichen Bebauungsplanes
Nr. 9 lberein. Die Festsetzungen werden durch die geplante 1. Anderung vollstéandig
ersetzt.
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Abb.4: Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Schmilau (2021)

3 Bestandssituation

3.1 Stadtebauliche Situation
Das Plangebiet liegt an der Ratzeburger Strale, am norddstlichen Ortsrand.

Der Plangeltungsbereich umfasst die Bauflachen des Bebauungsplanes Nr. 9 und Teil-
flachen der angrenzenden Straldenverkehrsflachen. Hierzu gehdéren einige Knicks und
ein parallel zur Ratzeburger StralRe (L 202) verlaufender Radweg.

Die Bauflachen werden von allen Seiten mit Knick und Gehdlzstreifen umgeben, wobei
der stral’enbegleitende Knick an der L 202 zwischen Radweg und Fahrbahn liegt.

Die Ratzeburger Strale (L 202) wird von einer gesetzlich geschitzten Allee aus Linden,
die vor dem Knick stehen, begleitet. Etwa mittig der stdlichen Plangebietsgrenze biegt
die L 202 nach Sidden ab. Von Westen kommend miindet hier der merklich schmalere
»~Johnsdiek® in die Ratzeburger Strae. Stidwestlich der Einmiindung befinden sich eine
Wiese, ein Wohnhaus und ein Hofladen, wahrend dstlich landwirtschaftliche Flachen

13



Bebauungsplan Nr. 9, 1. Anderung und 12. Anderung Flachennutzungsplan der Gemeinde Schmilau

angrenzen. Westlich angrenzend an das Plangebiet schlief3t sich die Wohnbebauung
des Ortes an.

Das Plangebiet liegt im Stidwesten auf etwa 29,5 m Gber Normalhdhe (i NH), fallt mittig
in eine etwa 1 m tiefere Senke und steigt in norddstliche Richtung auf etwa 31 m U NH
an. Der Héhenunterschied im Plangebiet betragt etwa 2,5 m. Das Gelandeniveau der
westlich angrenzenden Wohngrundstiicke liegt teilweise etwa 2 m tiefer.

Die Ortschaft Schmilau wird von einigen landwirtschaftlichen Hofstatten und vorwiegend
von Einfamilienhdusern gepragt. In der Dorfmitte befindet sich eine ca. 800 Jahre alte
Kapelle auf dem Anger. Ortstypisch sind die eingeschossige Bauweise, die Sattel-,
Walm- und Krippelwalmdacher sowie die Orientierung der Wohnhauser entlang des An-
gers.

Derzeit leben in der Gemeinde Schmilau 5662 Einwohner. Neben einer gemeindeeige-
nen Feuerwehr und diversen Vereinen unterhalt die Gemeinde eine Kindertagesstatte
und eine kleine Blcherei. Grundschulen befinden sich im nahe gelegenen Ratzeburg,
weiterfiihrende Schulen in Ratzeburg und Mélin. Neben den Landwirtschaftlichen Betrie-
ben gibt es in der Gemeinde Uber 20 weitere Gewerbebetriebe.

3.2 Verkehrliche ErschlieBung

MIV - Motorisierter Individualverkehr

Das Plangebiet wird Uber die Ratzeburger Strafle (L 202) und einen kurzen Teil des an-
schlieRenden ,Johnsdieks* erschlossen. Der ,Johnsdiek" ist fir eine Lange von etwa 30,0 m
auf insgesamt 10,0 m verbreitert worden, um den Anforderungen fur die Verkehre des Ge-
webegebietes zu genligen.

Um eine bessere Einsicht auf Radfahrer zu gewahrleisten, wurden etwa 5,0 m des westli-
chen Knickabschnittes, der sich zwischen Radweg und Ratzeburger Strale befindet, ent-
fernt und entsprechend ausgeglichen.

Die ErschlieRung im Plangebiet ist ausgebaut und flhrt etwa 90 m Richtung Norden und
biegt parallel zum ,Johnsdiek” nach Westen und Osten ab. Im Westen erfolgt eine ringfor-
mige ErschlieRung, im Osten mundet die ErschlieBungsstrale nach etwa 60,0 m in einer
Wendeschleife. Die Fahrbahn der 90 m langen Geraden und die nach Osten abbiegende
ErschlieRung ist etwa 6,50 m breit ausgebaut, um den LKW-Verkehr problemlos aufnehmen
zu kénnen. Die Fahrbahn der westlichen ringférmigen ErschlieBung ist nur etwa 5,25 m breit,
da hier seltener mit LKW-Verkehr gerechnet wird. Ein Befahren von 3-achsigen Mullfahr-
zeugen, Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen ist auch hier problemlos moglich.

Um einen vollstandigen Uberblick liber die anséssigen Betriebe zu geben, ist innerhalb
der Stralenverkehrsflache innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flache
»A-B-C-D-A" die Aufstellung einer Info-Tafel vorgesehen. Diese hat aus gestalterischen
Grinden eine Hohe und Breite von 3,0 m nicht zu Uberschreiten.

2Statistikamt Nord: Bevolkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2024
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FuRR- und Radwege

Parallel zur Ratzeburger Stralte (L 202) befindet sich ein Radweg. Radfahrer missen
zur Uberquerung des Johnsdieks halten und in drei Richtungen (berpriifen, ob eine
Uberquerung méglich ist.

Aus sudlicher Richtung entlang der Ratzeburger Stral’e kommend wird die Bestandssi-
tuation nicht verandert. Um eine Gefahrdung aller Verkehrsteilnehmer zu reduzieren,
werden von der Gemeinde Uberlegungen zur Einrichtung von Fahrradschranken oder
ahnliches angestellt, um ein Halten der Radfahrer sicherzustellen. Aus Sicht der Auto-
fahrer sind Haltelinien zu den Vorfahrtsstralen in ausreichendem Abstand, auch in Be-
zug auf Radfahrer, einzurichten. Dies ist im Zuge der Ausflihrungsplanung und in Ab-
stimmung mit der StralRenverkehrsbehérde umzusetzen.

Der Johnsdiek hat keinen eigenstandigen Radweg. Ein Fulweg ist einseitig an der slid-
lichen Stralenseite durch einen Grandstreifen vorhanden.

OPNV - Offentlicher Personennahverkehr

Die nachste Bushaltestelle, Schmilau Kirche, befindet sich im ,Johnsdiek® in ca. 350 m Ent-
fernung zum Plangebiet und wird von den Linien 8750, 8751 und 8752 des Hamburger Ver-
kehrsverbundes (HVV) angefahren. Dies entspricht den Standards des aktuellen regionalen
Nahverkehrsplanes des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Ruhender Verkehr

Um ein UbermaRiges Abstellen von Fahrzeugen auf der Stralle zu vermeiden, ist im
westlichen Bereich der ringférmigen Erschliel3ung ein Parkstreifen fur PKW vorhanden.
Im Bereich des Gewerbegebietes ist an der nérdlichen Strallenseite ein etwa 40 m lan-
ger Parkstreifen fir LKWs vorgesehen. Dadurch ist die festgesetzte Stralenverkehrsfla-
che mit Gehweg hier 12,50 m breit, wohingegen der erste Abschnitt der geplanten Er-
schliefung nur 9,0 m breit ist. Mit der Herstellung von Parkplatzen fir LKWs soll ein
Abstellen der Fahrzeuge im Ort oder auf der Fahrbahn, z.B. bei Wartezeiten im Liefe-
rungsbetrieb, vermieden werden. Das Abstellen von LKWs tber Nacht hingegen ist nicht
gewulnscht.

Verkehrsqutachten

Zur Untersuchung der verkehrlichen Anbindung des Plangebietes an die Ratzeburger
Stralle (L 202) wurde vom Verkehr Technik Telematik Planungsburo (VTT) die Verkehrs-
abwicklung an zwei Knotenpunkten fir den urspriinglichen Bebauungsplan Nr. 9 und
den nicht weiter verfolgten Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Schmilau untersucht.

Durch die geplante Neuansiedlung der B-Plangebiete 9 und 10 sind moderate Mehrver-
kehre zu erwarten, die die Knotenpunkte L 202 / Johnsdiek (KN1) und die neue Einmun-
dung L 202 / ,Planstrae” (B-Plan-ErschlieRungsstrale) nur gering belasten. Durch den
zu erwartenden Mehrverkehr als Quell- und Zielverkehr aus und zu den ErschlieRungs-
gebieten sind Stérungen am Knotenpunkt nur in einem geringen Mald zu erwarten. Fur
eine gute Befahrbarkeit mit Lkw und Lastztgen, was nur in einem sehr geringen Ausmalf
erwartet wird, ist die Aufweitung der Einmindung notwendig.
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Es wurde empfohlen, den Knotenpunkt KN1 L 202 / Johnsdiek gemaR Erschliellungs-
konzept (siehe Abb. 4 bzw. Anlage 13 des Gutachtens) umzubauen. Dabei wird die be-
reits im Bestand vorliegende abknickende Verkehrsfiihrung besser gestaltet.

_Ratzeburger Strage L202

q Schmilau
Verkehrsuntersuchung

Datum | Name

ebiet

bearbeitet |02.05.2021 | Mehling

gezeichnet | 04.05.2021 Diumata

gepruft

Mafstab: | Format:
1:250 A3

Zeichnungs-Nr.
40288

Vorentwurf Knotenpunktgestalltung L 202 / Johnsdiek

Abb. 1:  Ausschnitt aus der verkehrstechnischen Untersuchung VTT Anlage 13: KN 1 Knotenpunkt-
skizze

3.3 Natur und Umwelt

3.3.1 Vegetationsbestand

Die Flachen im Plangebiet sind bereits teilweise mit freistehenden Einzelhdausern be-
baut. Teilweise befinden sich die Grundstlcke in Vorbereitung auf eine Bebauung und
ein Teil der Flache liegt in Erwartung der geplanten Nutzungszufihrung brach. Die Bau-
flachen sind vollstandig von Gehdlzen und Knicks umgeben. Zur westlich angrenzenden
Wohnbebauung und zum Johnsdiek wird das Plangebiet durch Geholzstreifen getrennt.
Dem Gehdlzstreifen ist ein 1,0 m breiter Schutzstreifen vorgelagert. Zur nérdlich angren-
zenden landwirtschaftlichen Flache wird das Plangebiet durch einen Knick abgeschirmt.
Der Knick wird Uberwiegend als mittelwertiger typischer Knick mit verschiedenen Aus-
pragungen der Walle und Gehdlze klassifiziert. Ein weiterer Knick verlauft zwischen Rad-
weg und Fahrbahn stralRenbegleitend zur Ratzeburger Strafde (L 202). Im Kurvenbereich
der Ratzeburger Stralle befindet sich ein Knickabschnitt ohne Gehoélze (HWo) zur Ver-
besserung der Einsehbarkeit fir die Verkehrssicherheit.
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Westlich und nérdlich des Radweges befindet sich ein ruderaler Streifen, der als ruderale
Gras- und Staudenflur frischer Standorte gekennzeichnet ist. Sie ist wiesenartig als Weg-
rain zwischen dem Baugebiet und dem Radweg ausgebildet. Auf der gegeniberliegen-
den Seite des Radweges befindet sich im Bereich des Knickwalles ohne Gehdlze eben-
falls eine ruderale Gras- und Staudenflur frischer Standorte, welche jedoch mehr durch
Stauden gepragt wird.

Die Ratzeburger Stralte (L 202) wird durch eine gemaflt § 30 BNatSchG i.V.m. § 21
LNatSchG Schl.-H. geschutzte Lindenallee begleitet. Unterhalb der Linden befindet sich
ein StralRenbegleitgriin, das wiesenartig ausgepragt ist.

3.3.2 Topografie

Das Plangebiet insgesamt ist mehrheitlich flach. Die Baugrundstiicke sind teilweise ein-
geebnet. Es ist eine leichte Mulde in der Mitte des Plangebiets zu erkennen. Hier wurde
zudem das Sickerbecken flir das anfallende Niederschlagswasser angelegt. Die Héhen
im Plangebiet bewegen sich hier zwischen 30,0 und 28,50 m G NH.

3.3.3 Bodenschutz / Bodenversiegelungen

Die Flachen im Plangebiet sind bis auf die bereits bebauten Grundsticke, die ausge-
baute Erschliefung und vorhandenen Stralen mit Radweg unversiegelt. Da die Flachen
vor Rechtskraft des urspriinglichen Bebauungsplanes Nr. 9 ackerbaulich genutzt wur-
den, wird davon ausgegangen, dass keine Altlasten im Plangebiet vorkommen.

Zum urspriunglichen Bebauungsplan Nr. 9 wurde eine Geotechnische Stellungnahme zu
den Baugrund- und Grundwasserverhaltnissen durch das Ingenieurbiiro Hoppner? er-
stellt.

Es wurden von 6 charakteristischen Bodenproben Siebanalysen durchgefiihrt. Anhand
der Kérnungslinie wurden die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte rechnerisch ermittelt oder
aus Erfahrungswerten angegeben. Danach handelt es sich unterhalb des Oberbodens,
in Oberflachennahe, um Uberwiegend schluffige Fein- bis Grobsande mit vereinzelt ein-
gelagerten stark schluffigen und lehmigen Lagen. Durch den Schluffgehalt haben diese
Sande eine relativ geringe Wasserdurchlassigkeit und durch die eingelagerten stark
schluffigen und lehmigen Lagen, ist die Wasserdurchlassigkeit vertikal stark reduziert,
sodass es zu Staunédsse innerhalb der Sande kommen kann.

Zur Tiefe hin handelt es sich um Fein- bis Mittelsandgemische, die zur Versickerung von
Niederschlagswasser gut geeignet sind.

3 Ingenieurbliro Hoppner: ErschlieRung B-Plan Nr. 9 Gemeinde Schmilau. Geotechnische Stellungnahme
zu den Baugrund- und Grundwasserverhaltnissen, Verkehrsflachen, Versickerung. Stand 20.03.2019
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3.3.4 Altlasten

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich keine Altlasten oder Altlastenverdachts-
flachen innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet.

3.3.5 Natur- und Artenschutz

Innerhalb und angrenzend bzw. grenziibergreifend zum Plangebiet befinden sich ge-
setzlich geschutzte Biotope in Form von Knicks und der stral3enbegleitenden Allee.

Tierlebensraume sind im Plangeltungsbereich in erster Linie in den Geholzstrukturen
(Brutvogel, Fledermause, Haselmaus) zu erwarten. Im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 9 wurde die Haselmaus kartiert (2019). Es erfolgten jedoch keine
Nachweise.

In den Baumen im Geltungsbereich kdnnen Spalten als Tagesquartiere fir Fledermause
angenommen werden. In der Lindenallee sind Hohlen fur Wochenstuben und Balz- und
Tagesquartiere anzunehmen. Durch die Planung sind jedoch keine Fallungen von Bau-
men notwendig.

Laichgewasser flir Amphibien sind im Geltungsbereich nicht vorhanden, jedoch ein
Teich westlich des Plangebietes. Hier wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 der Teichfrosch festgestellt. Vorkommen von Erdkréten sind weniger
wahrscheinlich. Teichmolch oder Grasfrosch sind in Knicks und Garten nicht auszu-
schlief3en. In Knick, Allee und angrenzenden Garten kdnnen Waldeidechsen vorkom-
men. Diese Arten sind national besonders geschitzt und daher ggf. in der Eingriffsrege-
lung zu betrachten, jedoch artenschutzrechtlich nicht relevant.

Vorkommen von weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-RL wie Rotbauchunke, Laub-
frosch, Kammmolch oder Zauneidechse sind aufgrund der Habitatstrukturen nicht zu er-
warten, auch wenn sudlich von Schmilau Nachweise vorliegen.

In den vorhandenen Geholzstrukturen in Knicks, Altbdumen sowie im Umfeld konnen
verbreitete Brutvogel der Gehodlze, die fur Knicks und fur Siedlungsbereiche typisch sind,
vorkommen. Es sind zudem Boden- und Nischenbriiter in angrenzenden Garten und
dem Ruderalstreifen am Acker anzunehmen.

Zur Vermeidung des Totens von Gehdlzvogeln und Arten der Staudenfluren sind Fall-
und bei Bauarbeiten Bauzeitenregelungen erforderlich.

Fur Offenlandvogel ist keine erhebliche Betroffenheit gegeben. Eine besondere Bedeu-
tung des Untersuchungsraumes ist auch fur Rastvogel nicht anzunehmen.

3.3.6 Orts- und Landschaftsbild

In der Ortslage gibt es neben den Wohnhausern mit ihren Gartengrundsticken verein-
zelte Gehofte, die mit den umgebenden landwirtschaftlich genutzten Flachen das Land-
schaftsbild pragen.
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Entlang der innerdrtlichen Gemeindestrallen sind Wohnhauser (Einfamilienhduser) auf-
gereiht, die sich mit gréReren landwirtschaftlichen Gebduden abwechseln.

Das Landschaftsbild um das Plangebiet wird durch die intensive Landwirtschaft, teil-
weise unter Verwendung von Folientunneln, gepragt. Westlich der angrenzenden Wohn-
bebauung flielt die Jutebek in nérdliche Richtung. Das Bachbett wird von Gehdlzstrei-
fen, im Norden von Wald begleitet.

3.3.7 Erholung

Das Plangebiet selbst weist keine eigenstandige Erholungsfunktion auf. Der Radweg
entlang der Ratzeburger Strafde (L 202) ist Teil des Rad- und Wanderwegenetztes in der
Regionalkarte Lauenburgische Seen (offizielle Karte des Amtes Lauenburgische Seen).

In der Gemeinde gibt es zwei Reitstalle, einen Hofladen und einen Bauernmarkt.

Im Stidwesten der Ortschaft befindet sich ein Erlebnisbahnhof. Die Trasse zwischen Hol-
lenbek und Ratzeburg kann mit einer Draisine befahren werden.

3.4 Denkmalschutz

Im Geltungsbereich und seiner naheren Umgebung befinden sich keine denkmalge-
schutzten Gebdude. Die geschutzte Kapelle befindet sich in ca. 300 m Entfernung zum
Plangebiet.

Im Studwesten des Plangebietes befindet sich ein Archaologisches Interessengebiet. Bei
der Uberplanten Flache handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 Nr. 6 DSchG um Stellen,
von denen bekannt ist oder den Umstanden nach zu vermuten ist, dass sich dort Kultur-
denkmale befinden. Vor Baubeginn des urspriinglichen Bebauungsplanes wurde diese
Flache entsprechend archdologisch untersucht. Die Funde wurden dokumentiert und ar-
chiviert, sodass die Flache fiir eine Bebauung freigegeben werden konnte.

DarUber hinaus gilt § 15 DSchG:

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverziglich unmittelbar oder tber
die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehorde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht
ferner fur die Eigentiimerin oder den Eigentimer und die Besitzerin oder den Besitzer
des Grundstucks oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fur die
Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geflhrt
haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Die nach
Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstatte in unverandertem
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kos-
ten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spatestens nach Ablauf von vier Wo-
chen seit der Mitteilung.

3.5 Eigentumsverhiltnisse

Die Bauflachen wurden in unterschiedlich grofle Grundstiicke unterteilt und mit Flur-
sticksnummern versehen. Die Bauflachen und die Freizeit- und Streuobstwiese

19



Bebauungsplan Nr. 9, 1. Anderung und 12. Anderung Flachennutzungsplan der Gemeinde Schmilau

befinden sich im Eigentum der Gemeinde. Einige Baugrundstiicke sind bereits verkauft.
Einige sind fur Bauinteressenten reserviert. Die Stralenverkehrsflache der neuen Er-
schliefung im Plangebiet (Rikoppel) und der ,Johnsdiek* gehéren ebenfalls der Ge-
meinde Schmilau. Der randliche Knick im Norden sowie die randlichen Geholzstreifen
im Westen und Sidwesten befinden sich in Gemeindeeigentum. Der strallenbegleitende
Knick parallel zum Radweg gehort samt Radweg und Landesstralle 202 dem Land
Schleswig-Holstein.

3.6 Ver-und Entsorgung

Frischwasser

Trager der zentralen Wasserversorgung ist die Gemeinde.

Abwasser

Trager der zentralen Schmutzwasserentsorgung ist das Amt Lauenburgische Seen.

Strom, Gas, Telekommunikation

Die Stromversorgung in der Gemeinde erfolgt durch die Trave Netz GmbH, die Gasver-
sorgung durch die Vereinigten Stadtwerke GmbH. Der Anschluss an die kabelgebunde-
nen Mediennetze erfolgt durch private Anbieter.

Oberflachenwasser

Das Niederschlagswasser soll auf den Baugrundsticken versickert werden (siehe Teil B
— Text — Ziffer 1.6.4 des Ursprungsplanes Nr. 9). Je nach Art der gewerblichen Nutzung
muss eine Reinigung des Wassers erfolgen, bevor es versickert wird. Gemal der geo-
technischen Stellungnahme des Biiros Hoppner sind fir die Versickerung moglichst
langgestreckte Anlagen (Rohrrigolen, Sickerkasten) vorzusehen. Schluffige bzw. leh-
mige Schichten innerhalb der Anlagen sind auszutauschen.

Die Oberflachen der ErschlieBungsstralie (Rikoppel) sind an das Sickerbecken ange-
schlossen, das auch eine Reinigungsstufe fiir Ole, Benzine etc. enthalt.

Das Sickerbecken befindet sich am tiefsten Punkt im Plangeltungsbereich und kann des-
halb auch fiir die bebauten Grundstiicke als Notiberlauf fiir starke Regenereignisse ge-
nutzt werden, die seltener als alle 5 Jahre vorkommen. Da das Versickerungsbecken
Uber keinen Notlberlauf verfligt, wurde das Speichervolumen gréfier gewahlt als not-
wendig. Dieser Puffer kdnnte jedoch in Anspruch genommen werden mussen, falls die
Versickerungsanlagen auf den Grundstlicken noch nicht installiert sind oder teilweise
versagen. Es ist auch davon auszugehen, dass von den Zufahrten der jeweiligen Grund-
stiicke noch ein Teil des anfallenden Regenwassers in den &ffentlichen Raum gelangt
und das Einzugsgebiet des Versickerungsbeckens sich entsprechend vergrofert.

Fir den Extremfall wurde damit gerechnet, dass ca. 20 % der Grundstiicksflachen bei
einem 30-jahrlichen Regenereignis noch mit in das Versickerungsbecken entwassern.

Fir den Fall, dass dieses aufRerst unwahrscheinliche Szenario eintreten sollte, wurde im
Zuge der ErschlieBung bei den sidlich angrenzenden Grundstliicken die Gelandehdhe
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auf 28,80 m erhoht, sodass sich das Wasser bei einem Versagen des Entwasserungs-
systems im 6ffentlichen StralRenraum sammelt und verzdgert in den Boden versickert.

Mullbeseitigung

Die Mullbeseitigung obliegt der Abfallwirtschaft Sidholstein GmbH (AWSH). Sie erflllt
im Auftrag des Kreises Herzogtum Lauenburg, der 6ffentlich rechtlicher Entsorgungstra-
ger ist, alle Aufgaben der Abfallentsorgung. In diesem Zusammenhang gelten die ,All-
gemeinen Geschaftsbedingungen des Kreises Herzogtum Lauenburg flir die Entsorgung
von Abféllen aus privaten Haushaltungen® und fir Gewerbebetriebe die ,Allgemeinen
Geschaftsbedingungen der Abfallwirtschaft Stdholstein GmbH — AWSH - fiir die Ent-
sorgung von Abfallen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen®.

Loschwasserversorgung

Die erforderliche Loéschwassermenge fur Gewerbegebiete betragt 96 m3/h flr eine
Léschdauer von mindestens 2 Stunden. Fir Wohngebiete betragt die Loschwasser-
menge 48 m3h fur eine Léschdauer von mindestens 2 Stunden.

3.7 Immissionsschutz

Seveso llI-Richtlinie

Zur Begrenzung von Unfallfolgen fir Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfalle mit
gefahrlichen Stoffen fordert der Artikel 12 der Seveso-lI-Richtlinie4, angemessene Ab-
stdnde zwischen Betriebsbereichen und schutzbedirftigen Gebieten im Rahmen der
Bauleitplanung langfristig sicherzustellen. Zwar ist die Seveso-II-Richtlinie mit Wirkung
zum 1.06.2015 durch Art. 32 der am 13.08.2012 in Kraft getretenen Richtlinie
2012/18/EU (Seveso-llI-Richtlinie)® aufgehoben worden. Der Inhalt des Art. 12 Abs. 1
Seveso-lI-Richtlinie entspricht aber bis auf einige redaktionelle Anderungen dem Art. 13
Abs. 1 und 2 der Seveso-llI-Richtlinie.

Die Uberwachung der Ansiedlung betrifft nach Art. 12 Abs. 1 Satz 2 der Seveso-II-Richt-
linie die Ansiedlung neuer Betriebe, Anderungen bestehender Betriebe im Sinne des Art.
10 und neue Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe wie beispiels-
weise Wohngebiete, wenn diese das Risiko eines schweren Unfalls vergroRern oder die
Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern kénnen.

Betriebe und Betriebsbereiche, die unter die Stérfallverordnung fallen, befinden sich
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in der Nahe des geplanten Wohn- und Gewerbe-
gebietes. Als Abstand zu Betrieben, die unter die s.g. Stérfallverordnung fallen, wurden

4 Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9.12.1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit
gefahrlichen Stoffen (ABI. L 10 vom 14.01.1997, S. 13), in der durch die Richtlinie 2003/105/EG des Eu-
ropadischen Parlamentes und des Rates vom 16.12.2003 (ABI. L 345, S. 97) geanderten Fassung.

5 Richtlinie 2012/18EU des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 4.07.2012 zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlieBenden Aufhebung der
Richtlinie 96/82/EG des Rates, ABI. L 197/1 vom 24.07.2012, S. 1.
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rund 2.200 m angenommen, da gemafl Anhang 1 des Leitfadens der Kommission flr
Anlagensicherheit (KAS-18)¢ der hochste Achtungsabstand der Abstandsempfehlungen
fur die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse 2.190 m betragt. Die nachstgelegenen Be-
triebsbereiche, die gemaR Liste der Zulassungs- und Uberwachungsbehérde des LLUR
gefuihrt werden, befinden sich in Ratzeburg und sind mehr als 2,2 km vom Plangebiet
entfernt. Am 04.05.2026 wurde das Verzeichnis der Betriebsbereiche nach der Stérfall-
Verordnung in Schleswig-Holstein (letzte Aktualisierung 13.03.2026) eingesehen und
verwendet.

Die Zulassigkeit eines Storfallbetriebes im Plangeltungsbereich ist mit der vorliegenden
Planung nicht gegeben, da diese Betriebsbereiche ausgeschlossen wurden.

Somit kann davon ausgegangen werden, dass derzeit keine Betriebe, die unter die Stor-
fallverordnung fallen, auf die Planung einwirken und von der Planung auch keine derar-
tigen Auswirkungen auf benachbarte Schutzgebiete ausgehen.

Schallschutz

Zum urspringlichen Bebauungsplan Nr. 9 wurde von der Akustik Labor Nord GmbH eine
Schalltechnische Untersuchung fur das Misch- und das Gewerbegebiet sowie eine gut-
achterliche Stellungnahme erstellt.

Zur Aufstellung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 wurde von der Wasser-
und Verkehrs-Kontor GmbH eine Larmtechnische Stellungnahme zur Anderung der Art
der baulichen Nutzung erarbeitet. Unter Kapitel 5.8 Immissionsschutz werden die Aus-
sagen der Larmtechnischen Stellungnahme zusammenfassend wiedergegeben.

4 Gebietsinterne Priufung alternativer Lagen und Anordnungen

Mit der vorgelegten Bauleitplanung wird die Nutzungsanderung eines rechtskraftigen Be-
bauungsplanes (1. Anderung Bebauungsplan Nr. 9) vorbereitet.

Entsprechend ist eine Standortalternativenpriifung nicht zielfiihrend. Gebietsinterne al-
ternative Losungsmoglichkeiten wurden untersucht und werden nachfolgend erlautert.

Neben der Nutzungsanderung eines Mischgebietes in ein Allgemeines Wohngebiet soll
ein Standort fur die Feuerwehr und der Bauhof der Gemeinde untergebracht werden.
Die geplante Freizeitwiese mit Bolzplatz soll erhalten bleiben.

Da die ErschlieRung bereits fertig gestellt ist sind die Bauflachen definiert. Aufgrund der
Schutzwiirdigkeit der unterschiedlichen Baugebiete ist es sinnvoll die Mischgebiete zu
Allgemeinen Wohngebieten umzuwandeln. Somit bleibt die Vertraglichkeit zu westlich
angrenzenden Wohnnutzungen erhalten und es erfolgt eine Abstufung der unterschied-
lichen nutzungsbedingten Emissionsmengen.

6 Kommission fiir Anlagensicherheit (KAS) beim Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, Leitfaden, Empfehlungen fir Abstande zwischen Betriebsbereichen nach der Storfall-Verord-
nung und schutzbediirftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung — Umsetzung § 50 BImSchG, erar-
beitet von der Arbeitsgruppe ,Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1¢, 2. Uberarbeitete Fassung
(KAS-18) vom November 2010
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Gleichwohl ist es sinnvoll den Standort fur die Feuerwehr und den Bauhof so weit ent-
fernt wie moglich zu den Wohnnutzungen anzuordnen. Mit der Inanspruchnahme der
nordoéstlichsten Flache im Plangebiet wird der Gliederung der larmintensivsten Nutzun-
gen an den Ortsrand und moglichst entfernt zum Wohngebiet Rechnung getragen.

Um eine Vertraglichkeit zwischen Wohnen und Gewerbe sicherzustellen, sind die mittig
gelegenen Gewerbegrundsticke als eingeschrankte Gewerbegebiete festgesetzt.

5 Planung

5.1 Ziele und Zweck der Planung

Mit der Aufstellung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 méchte die Gemeinde
auf die veranderte Nachfrage nach gewerblichen Bauflachen und Wohnbauflachen rea-
gieren. Weiterhin soll die értliche Feuerwehr erneuert und einen den aktuellen Anforde-
rungen entsprechenden Standort erhalten. Aus logistischen Griinden soll der gemeinde-
eigene Bauhof mit der Feuerwehr kombiniert werden. Zudem sollen auf der Flache fir
Gemeinbedarf auch sportliche Aktivitaten fur eine lebendige Dorfgemeinschaft moglich
sein.

Entsprechend sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Anderung eines
Mischgebietes in ein Allgemeines Wohngebiet und die Unterbringung der o6rtlichen Feu-
erwehr mit Bauhof und Anlagen fur sportliche Zwecke geschaffen werden.

Mit der Planung wird lediglich auf die gemeindeeigenen Flachenbedarfe reagiert. Mit der
Anderung der Art der Nutzung wird auf eine Mischung und ein damit einhergehendes
Mischungsverhaltnis zwischen Gewerbe und Wohnen verzichtet. Der aktuellen vermehr-
ten Nachfrage nach Wohnbaugrundstiicken wird begegnet. Gleichzeitig werden auch die
nachgefragten Gewerbeflachen angeboten.

Weiterhin sollen die Freizeiteinrichtungen (Freizeitwiese) mit der Anlage eines Bolzplat-
zes, Basketballkorb etc. fur die Jugendlichen des Ortes erhalten bleiben.

Far die Einrichtung der Feuerwehr mit Bauhof und Anlagen fur sportliche Zwecke muss
die Streuobstwiese im Nordosten des Plangebietes entfallen. Da sie zum Ausgleich fir
entstandene Eingriffe des Bebauungsplanes Nr. 9 eingeplant war, muss ein entspre-
chender Ersatz fiir den entfallenden Ausgleich geschaffen werden.

Die Gemeinde verspricht sich durch die Planung eine Bindung der ansassigen Betriebe,
die Erweiterungsbedarf anmelden, an das Dorf, eine Verbesserung der Wohnsituation,
einen angemessenen Standort fur Feuerwehr und Bauhof und insgesamt eine Starkung
der landlichen Region in und um Schmilau.
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5.2 Flachenbilanz

Plangeltungsbereich gesamt | 44.220 m?
Allgemeines Wohngebiet 10.700 m?
Eingeschranktes Gewerbegebiet 4.445 m?
Gewerbegebiet 5.605 m?
Flache fir Gemeinbedarf: Feuerwehr, Bauhof, Anlagen fir sportliche Zwecke 4.640 m?
StralRenverkehrsflache (Bestand) 11.330 m?

- davon Knick (Erhalt) 1.155 m?

Flache fiir Abwasserbeseitigung: Sickerbecken fir Niederschlagswasser 675 m?
Grinflache 6.825 m?
- davon Flachen fir Freizeitwiese 2.215 m2

- davon Flachen fiur Knick (Erhalt) und Knickschutzstreifen 1.670 m?

- davon Flachen fiir Gehdlzstreifen (Erhalt) und Gehdlzschutzstreifen 600 m?

- davon Flachen fiir Gehdlzstreifen (Anpflanzung) 2.340 m2

5.3 Stadtebauliches Konzept

Das Stadtebauliche Konzept sieht vor die Mischgebiete des urspriinglichen Bebauungspla-
nes in Allgemeine Wohngebiete zu andern. Der westliche Teil des Gewerbegebietes wird
zu einem eingeschrankten Gewerbegebiet, um eine Vertraglichkeit der unterschiedlichen
Nutzungen herzustellen. Ein Teil des norddstlichen Gewerbegrundstiickes und die angren-
zende Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Streuobstwiese“ werden zu einer Flache fir
Gemeinbedarf ,,Feuerwehr, Bauhof und Anlagen flr sportliche Zwecke®.

Die offentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung Freizeitwiese bleibt nahezu unveran-
dert und wird zur Verkehrsflache der Ratzeburger Straf3e (L 202) durch einen Wall mit Ge-
hélzanpflanzung abgeschirmt. Der Wall zieht sich bis an den nordéstlichen Rand des Plan-
gebietes und sorgt somit auch fir eine doppelte Eingrinung der Gemeinbedarfsflachen.

Die randlichen Geholzstrukturen wie Knicks und Gehélzstreifen bleiben inklusive der vorge-
lagerten Schutzstreifen erhalten. Die geplanten Gehdlzstreifen bleiben nahezu unverandert.
Somitist auch mit Anderung des Bebauungsplanes weiterhin eine ausreichende Eingriinung
gegeben. Der strallenbegleitende Knick und die Allee bleiben ebenfalls erhalten.

5.4 ErschlieBung

Das Plangebiet wird vom Johnsdiek ausgehend durch die neu gebaute Stral3e (Rikop-
pel) erschlossen. Ostlich und sidlich verlduft teilweise im Plangebiet die Ratzeburger
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Stralte (L 202). Sie biegt nach Siiden ab und wird dann zur Gemeindestralle. Im Kur-
venverlauf dieser Sudkurve schlie3t in westliche Richtung der Johnsdiek an.

Die ErschlieBung der Baugebiete bleibt weitestgehend unverandert. Fir die Erschlie-
Rung des Allgemeinen Wohngebietes sorgt ein ringférmiger Strallenausbau. Das 6stli-
che Ende der Verkehrsflache ist in Form einer Wendeschleife ausgebaut. Die Flache flr
Abwasserbeseitigung (Sickerbecken fur Niederschlagswasser) wird etwas vergrofert,
da bei den Ausbauarbeiten des Sickerbeckens unerwartet wasserundurchlassige Bo-
denschichten angetroffen wurden. Entsprechend wurde das sldliche Gewerbegebiet et-
was kleiner.

5.5 Griin- und Freiraumkonzept

Die randlichen Gehdlzstrukturen in Form von Knicks und Gehdlzstreifen bleiben inklu-
sive der eingeplanten Schutzstreifen erhalten. Die Schutzstreifen flr die Gehdlzstreifen
entlang der sldwestlichen und westlichen Plangebietsgrenze sind 1,0 m breit. Der
Knickschutzstreifen am Knick entlang der nérdlichen Plangebietsgebietsgrenze hat eine
Breite von 3,0 m. Die zugewandte Baugrenze halt einen Abstand von 5,0 m ein.

Die Streuobstwiese mit ca. 1.700 m? im Nordosten des Plangebietes muss zu Gunsten
der Gemeinbedarfsflache flr Feuerwehr, Bauhof und Anlagen flr sportliche Zwecke ent-
fallen. Dies wird entsprechend ausgeglichen. Die sudlich davon gelegene Freizeitwiese
bleibt erhalten und soll auch weiterhin mit einem Bolzplatz, Basketballkorb etc. gestaltet
werden. Sie wird zur Verkehrsflache der Ratzeburger Stra3e (L 202) durch einen Wall
mit Gehdlzanpflanzung abgeschirmt. Der Wall zieht sich bis an den nordéstlichen Rand
des Plangebietes und sorgt somit auch fur eine doppelte Eingrinung der Gemeinbe-
darfsflachen.

5.6 Natur- und Artenschutz

Im Zuge der Aufstellung des urspriinglichen Bebauungsplanes Nr. 9 wurde eine Arten-
schutzrechtliche Prifung erarbeitet. Erhebliche Beeintrachtigungen fur den Natur- und
Artenschutz wurden durch Minimierungs- und Vermeidungsmalnahmen ausgeschlos-
sen. Unvermeidbare Eingriffe in Knicks und das Schutzgut Boden wurden entsprechend
ausgeglichen.

Mit der Anderung des Bebauungsplanes ergeben sich im Bereich der festgesetzten Bau-
flachen keine negativen Auswirkungen fir den Natur- und Artenschutz. Im Bereich der
Uberplanten Streuobstwiese muss mit Beeintrdchtigungen gerechnet werden. Da die
Streuobstwiese zum Zeitpunkt der Anderung des Bebauungsplanes noch nicht angelegt
war, ergeben sich fur den Artenschutz vermutlich keine Auswirkungen.

Die Flache fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft mit der Zweckbestimmung Streuobstwiese diente zum Ausgleich fur hervor-
gerufene Eingriffe. Der Verlust dieser Flache und Uberplanung mit der Flache fiir Ge-
meinbedarf muss entsprechend bilanziert und ausgeglichen werden.
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Tierlebensraume sind im Plangeltungsbereich in erster Linie in den Geholzstrukturen
(Brutvogel, Fledermause, Haselmaus) zu erwarten. Im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 9 wurde die Haselmaus kartiert (2019). Es erfolgten jedoch keine
Nachweise.

In den Baumen im Geltungsbereich kdnnen Spalten als Tagesquartiere fir Fledermause
angenommen werden. In der Lindenallee sind Hohlen fur Wochenstuben und Balz- und
Tagesquartiere anzunehmen. Durch die Planung sind jedoch keine Fallungen von Bau-
men notwendig oder vorgesehen.

Amphibien und Reptilien kénnen in Knicks und Garten vorkommen. Da der nérdliche
Knick mit Knickschutzstreifen im Plangebiet erhalten bleibt und auch die Knicks entlang
der L 202 unverandert bleiben, werden keine Beeintrachtigungen durch die Planung her-
vorgerufen.

Auch Brutvogel der Geholze, die fir Knicks und fir Siedlungsbereiche typisch sind, kon-
nen im Plangebiet vorkommen. Da alle Gehdlze erhalten bleiben wird lediglich auf die
gemal § 39 BNatSchG geregelten Schutzzeiten hingewiesen.

Aufgrund der anhaltenden Bautétigkeiten wird davon ausgegangen, dass Boden- und
Nischenbriter innerhalb des Plangebietes nicht vorkommen.

5.7 Ver-und Entsorgung

Die Bestandssituation flir die Ver- und Entsorgung des Gebietes wird im Zuge der 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 nicht verandert (siehe Kap. 3.6).

Mit Uberplanung der Streuobstwiese zu einer Flache fiir Gemeinbedarf wird eine Flache
vom 1.700 m? in Anspruch genommen. Auch fir das Grundstick der geplanten Feuer-
wehr, Bauhof und Anlagen flir sportliche Zwecke gilt, dass anfallendes Oberflachenwas-
ser auf dem Baugrundstuck zu versickern ist. Aufgrund der Nutzung durch Feuerwehr
und Bauhof ist eine Reinigung des Wassers erforderlich, bevor es versickert wird. Ge-
mal} der geotechnischen Stellungnahme des Blros Hoppner sind fir die Versickerung
moglichst langgestreckte Anlagen (Rohrrigolen, Sickerkasten) vorzusehen. Schluffige
bzw. lehmige Schichten innerhalb der Anlagen sind auszutauschen.

5.8 Immissionsschutz

Aufgrund der geplanten Nutzungséanderung im Plangebiet von einem Mischgebiet hin zu
einem Allgemeinen Wohngebiet und der Ansiedlung der 6rtlichen Feuerwehr mit Bauhof
und Anlagen flr sportliche Zwecke wurde eine Larmtechnische Stellungnahme von der
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH? erstellt. Diese bezieht sich auf die Larmtechni-
sche Untersuchung aus dem Jahre 2020 des Akustik Labors Nord (LTU 2020) und be-
wertet die Situation nach aktuellen Gesichtspunkten.

7 Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH: Léarmtechnische Stellungnahme zur Anderung der Art der baulichen
Nutzung, Gemeinde Schmilau, 1. Anderung B-Plan Nr. 9. Stand: 24.03.2026
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Nachfolgend werden die Aussagen der Stellungnahme zusammenfassend und verein-
facht wiedergegeben.

Aus Sicht des Verkehrslarms resultieren aus der Umwandlung der Nutzungsarten keine
Konflikte.

Mit der geplanten Nutzungsanderung der bisherigen Flachen Ml 1 (alt) und MI 2 (alt) zu
einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird der Immissionsrichtwert der TA L4&rm und
damit der zulassige Gewerbelarmbeitrag um 5 dB(A) abgesenkt. Flir das Allgemeine
Wohngebiet (WA) gelten damit 55 dB(A), fur das geplante eingeschrankte Gewerbege-
biet (GEe) und das normale Gewerbegebiet (GE) gelten weiterhin 65 dB(A), sodass
diese den maligeblichen Aul3enlarmpegel dominieren.

Aus diesem Zusammenhang resultiert in den Baugrenzen des neuen Allgemeinen
Wohngebietes (WA) ein gegenlber der LTU 2020 geringerer mal3geblicher AuRenlarm-
pegel zwischen 59 dB(A) und 62 dB(A). Etwa das suddstliche Drittel lage damit in Larm-
pegelbereich 1.

In den Gewerbegebietsflachen GEe und GE ist innerhalb der Baufelder weiterhin mit
einem mafgeblichen AulRenlarmpegel von 69 dB(A) zu rechnen. Er bleibt damit gegen-
Uber der LTU 2020 unverandert. Die Gewerbegebietsflachen liegen ganzlich im Larm-
pegelbereich IV.

Fir den von auBen einwirkenden Gewerbeldrm gilt, dass durch die Erneuerung des
Kihlaggregates mit Einhausung beim Spargelhof geringere Larmimmissionen auftreten.
Auch die Transporter-Fahrgerausche werden in der Larmtechnischen Stellungnahme
von WVK genauer untersucht und kdnnen geringer eingeschatzt werden.

Aufgrund der anzunehmenden deutlich niedrigeren Schallleistungspegel des Transpor-
ters kann die vormalige Festsetzung Nr. 1.7.2 des Bebauungsplanes Nr. 9 mit dem Aus-
schluss von zu 6ffnenden Fenstern oder der Einsatz von besonderen Fensterkonstrukti-
onen im dort gekennzeichneten Bereich oder im Einzelnachweis darzulegende Malinah-
men zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte entfallen, wenn der maximale Schalleis-
tungspegel des Kuhlaggregates klein (GR-19) auf LWA < 70 dB(A) begrenzt wird.

In der Emissionskontingentierung fiihrt die Anderung der Nutzungsart zu einem Ab-
senken der Immissionsrichtwerte der TA Ldrm um 5 dB(A) auf 55 dB(A) tags und 40
dB(A) nachts fiir Allgemeine Wohngebiete (WA). Die Immissionsrichtwerte fir das ein-
geschrankte Gewerbegebiet (GEe) liegen wie in einem normalen Gewerbegebiet (GE)
bei 65 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts.

Die zulassigen Nutzungen im eingeschrankten Gewerbegebiet (GEe) schlielen im Vor-
feld bereits Gewerbebetriebe, die das Wohnen wesentlich stéren, aus. Diese Festset-
zung entspricht dem Nutzungsspektrum nach § 6 Abs. 1 ,Mischgebiete“ der BauNVO.
Die 1. Anderung B-Plan Nr. 9 folgt somit durch die Staffelung der Gebiete dem § 50
.Planung“ des BImSchG, einen Schutz vor Immissionen durch Zuordnung von Flachen
zueinander zu bewirken. Die Flachen des eingeschrankten Gewerbegebietes (GEe) wer-
den daher nicht mit Emissionskontingenten versehen, weil sie nicht wesentlich stérend
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sein durfen. Gewerbebetriebe mussen sich mit Nachweis im Baugenehmigungsverfah-
ren nach TA L4rm in die Situation einfligen.

Unter Berticksichtigung der Vorbelastung aus den bestehenden Gewerbebetrieben wer-
den mit den in der Larmtechnischen Stellungnahme (WVK) vorgeschlagenen Beitrdgen
die Immissionsrichtwerte der TA Ldrm im Allgemeinen Wohngebiet (WA) an den Immis-
sion-sorten eingehalten (siehe Tab. 4.2 der Larmtechnischen Stellungnahme WVK).

Es wird empfohlen das im B-Plan Nr. 9 festgesetzte Emissionskontingent von 60
dB(A)/m? im nord-Ostlichen Baufeld der Gemeinbedarfsflache (Feuerwehr) auf 57 dB(A)
nachts zu senken. Dies wurde in den Festsetzungen der 1. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 9 umgesetzt.

Die Einschrankung des Kontingentes wird fur die Feuerwehr keine wesentlichen Aus-
wirkungen haben, denn im Fall eines nachtlichen Ausriickens eines Feuerwehrldschzu-
ges ist haufig auch in einem Abstand von rund 30 m von der Alarmausfahrt noch mit
Richtwertlberschreitungen zu rechnen. Im Baugenehmigungsverfahren sollte daher auf
eine Sonderfallpriifung nach TA Lérm fur den nachtlichen Feuerwehreinsatz abgestellt
werden, welche die soziale Adaquanz und die Haufigkeit der nachtlichen Einsatze be-
nennt.

In Bezug auf den Sportanlagen- und Freizeitlarm ergeben sich durch die Anderung
der Nutzungsarten zu Allgemeinem Wohngebiet und eingeschranktem Gewerbegebiet
keine Konflikte zu einer Ballspielnutzung.

6 Planungsrechtliche Festsetzungen

6.1 Art der baulichen Nutzung

Fir die Art der baulichen Nutzung in der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 und
der 12. Anderung des Flachennutzungsplanes geht die Gemeinde Schmilau von folgen-
den Rahmenbedingungen aus:

GemaR § 8 Abs. 1 BauNVO dienen Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung von
nicht erheblich belastigenden Gewerbebetrieben. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind
dort insbesondere Gewerbebetriebe aller Art zuldssig. Diese Kategorie umfasst ihrem
Wortlaut nach samtliche gewerbliche Nutzungen, die mit Riicksicht auf das Wohnen we-
gen ihres Storgrades nicht mehr ohne weiteres mischgebietsvertraglich sind, ohne an-
dererseits so erheblich zu belastigen, dass sie nur in einem Industriegebiet im Sinne des
§ 9 BauNVO verwirklicht werden kdénnen. Die Vielgestaltigkeit, durch die Gewerbege-
biete gekennzeichnet sind, auRert sich gerade in der typischen Funktion, neben Betrie-
ben des produzierenden und des verarbeitenden Gewerbes auch Betrieben des Dienst-
leistungsgewerbes sowie weiteren nicht erheblich belastigenden gewerblichen Nutzun-
gen, wie Lagerhdusern und Lagerplatzen (Abs. 2 Nr. 1) als Standort zu dienen (BVerwG,
Beschl. v. 08.11.2004 - 4 BN 39.04; SachsOVG).
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Mit "Gewerbetriebe aller Art" (siehe § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) sind die zulassigen Nut-
zungen lediglich allgemein gehalten. Das Gewerbegebiet ist gewissermallen als "Auf-
fang-Baugebiet" fur all diejenigen gewerblichen Unternehmen anzusehen, die wegen der
besonderen Ruicksichtnahme auf das Wohnen einerseits im Mischgebiet nicht zulassig
sind oder nur bei atypischer Nutzungsweise dort zugelassen werden kénnen. Bei den
gewerblichen Unternehmen handelt es sich andererseits um diejenigen, die etwa selbst
eine gewisse Storungsfreiheit bendtigen, z.B. zur Herstellung optischer und sonstiger
technischer (Steuerungs-)Gerate missen Erschitterungen und Staubemissionen weit-
gehend ausgeschlossen werden.

Anders verhalt es sich indes bei dem eingeschrankten Gewerbegebiet (GEe). Hier
sind in erster Linie Gewerbebetriebe ausgeschlossen, die das Wohnen wesentlich st6-
ren.

Der Wortlaut ,Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich storen“ stammt aus
der Beschreibung der Baunutzungsverordnung fur gemaf § 6 BauNVO in Mischgebieten
zulassige Gewebebetriebe. Diese Art der baulichen Nutzung setzt eine Vertraglichkeit
zu angrenzenden Wohnnutzungen, wie im Allgemeinen Wohngebiet, voraus.

Da in Mischgebieten das Wohnen und das Gewerbe typischer Weise gemischt auftreten
muss, sind beide Nutzungstypen in einem Mischgebiet zwingend erforderlich.

Diese Nutzungsmischung ist im Bereich angrenzend an das geplante Allgemeine Wohn-
gebiet nicht gewunscht. Die Flachen sollen ausschlieBlich fur gewerbliche Nutzungen
vorgehalten werden. Daher ware eine Festsetzung als Mischgebiet oder Darstellung als
gemischte Bauflache im Plangebiet nicht zielfuhrend.

Entsprechend wird der westliche Teil des Gewebegebietes als eingeschranktes Gewer-
begebiet festgesetzt, um einerseits eine wohngebietsvertragliche Betriebsansiedlung zu
ermoglich und andererseits auf eine mischgebietstypische Mischung von Wohnen und
Gewerbe zu verzichten.

Dem festgesetzten eingeschrankten Gewerbegebiet wird die Funktion einer Pufferzone
zwischen der geplanten Wohnnutzung im Westen und dem geplanten Gewerbegebiet
im Osten zugewiesen.

Unter "Gewerbebetriebe aller Art" fallen auch nicht grof3¢flachige Einzelhandelsbetriebe
mit bis zu 800 m? Verkaufsflache. 800 m? Verkaufsflache sind fur den Einzelhandel noch
zulassig, um nicht als grof¥flachiger Einzelhandel angesehen zu werden (vgl. BVerwG,
Urteil vom 24.11.2005, Az. 4 C 8.05, Volltext.). Grofl3flachige Einzelhandelsbetriebe, die
sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und
Landesplanung oder auf die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwe-
sentlich auswirken kénnen, sind gem. § 11 Abs. 3 BauNVO zudem nur in Sondergebie-
ten zuldssig.

Planungsrechtlich bewirkte Beschrankungen der Standorte von Einzelhandelsbetrieben
aus Griinden der Stadtentwicklung in einem Gewerbegebiet sind grundsatzlich zulassig
(BVerwG, Beschluss v. 30.05.2013 — 4 B 3.13).
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Gemall § 1 Abs. 5 BauNVO kann in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass
bestimmte Arten von Nutzungen, die nach den §§ 2, 4 bis 9 und 13 BauNVO allgemein
zuldssig sind, nicht zulassig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden kdnnen,
sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Gewerbegebiets gewahrt bleibt. Zu den
Arten von Nutzungen, die auf diese Weise ausgeschlossen werden kénnen, gehéren
auch im Gewerbegebiet sonst allgemein zulassige Einzelhandelsbetriebe (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 11.5.1999 - 4 BN 15.99).

§ 1 Abs. 5 BauNVO knuUpft Festsetzungen, die auf seiner Grundlage getroffen werden,
an die Voraussetzung, dass die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt
bleiben muss. Die Zweckbestimmung eines Gewerbegebiets, in dem nach § 8 Abs. 2
BauNVO u.a. nicht erheblich belastigende Gewerbebetriebe aller Art allgemein zulassig
sind, wird nicht beeintrachtigt, wenn z.B. Tankstellen sowie nicht kerngebietstypische
Vergnlgungsstatten ganzlich ausgeschlossen werden wirden. Weitere Voraussetzung
fur die Glltigkeit einer Festsetzung nach § 1 Abs. 5 BauNVO ist, dass der Ausschluss
im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB fir die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich ist.

Welche stadtebaulichen Ziele die Gemeinde sich setzt, liegt in ihrem planerischen Er-
messen. Der Gesetzgeber ermachtigt sie, die "Stadtebaupolitik" zu betreiben, die den
Zielen der Landesplanung und ihren stadtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht.
Hierzu gehort die Entscheidung, in welchem Umfang sie Flachen zur Unterbringung von
Gewerbebetrieben zur Verfiigung stellt. Wiinscht sie an einem bestimmten Standort z.B.
keine Tankstellen oder Vergnlgungsstatten, so ist es ihr unter dem Blickwinkel des § 1
Abs. 3 BauGB nicht verwehrt, ein Gewerbegebiet unter Ausschluss dieser Nutzungsty-
pen festzusetzen (BVerwG, Beschluss v. 11.05.1999 — 4 BN 15/99).

Die folgenden Einschrankungen sind mit dem Ziel der Vermeidung von erheblichen Aus-
wirkungen auf den Einzelhandel der nachstgelegenen Stadte Ratzeburg als Unterzent-
rum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums und MdlIn als Mittelzentrum festgesetzt wor-
den.

Im Gewerbegebiet und im eingeschrankten Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe
zuldssig, wenn sie in einem unmittelbaren raumlichen und betrieblichen Zusammenhang
mit einem Produktions-, Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb stehen, diesen in
Grundflache und Baumasse untergeordnet sind und eine Verkaufsflache von 250 m?
nicht Gberschreiten.

Als Ubliche GroRenordnung fur den ,untergeordneten® Einzelhandelsanteil werden auf
der Basis der Musterfestsetzungen der Landesplanung maximal 250 m? Verkaufsflache
angesetzt. Vor diesem Hintergrund erscheint die Beschrankung fiir die Einzelhandels-
nutzungen in Zusammenhang mit Produktions-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrie-
ben als sinnvoll, um die Unterordnung des Einzelhandelsanteils zu verdeutlichen.

Grol¥flachige Handelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirkli-
chung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die stadtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung nur unwesentlich auswirken, wie Einzelhandelsbetriebe fir Kfz-
Handel, konnen nach Auffassung verschiedener Fachgutachter auch in
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Gewerbegebieten angesiedelt sein. In der Sortimentssystematik der einschlagigen
Fachgutachter wird der Kfz-Handel nicht dem Einzelhandel im engeren Sinne zugerech-
net. Das bedeutet, dass bei Betrachtungen bspw. im Rahmen von Einzelhandelskonzep-
ten der Handel mit Kraftfahrzeugen nicht berlcksichtigt wird und somit auch die Steue-
rungswirkung kommunaler Einzelhandelskonzepte sich nicht auf Autohauser und andere
Formen des Kfz-Handels bezieht®.

Die Rechtsprechung sieht den Kfz-Handel losgelést vom ,klassischen® Einzelhandel und
regelmafig als eindeutiges Kennzeichen von Gewerbegebieten®. Dies einerseits aus
dem Grund, weil Kfz-Handelsbetriebe neben dem An- und Verkauf von Fahrzeugen oft-
mals auch durch Werkstatt-Tatigkeiten (Instandsetzung und Reparatur von Kfz) sowie
ggf. durch Vermietungstatigkeiten gekennzeichnet sind, also durch klassische Dienst-
leistungs- und Handwerkstatigkeiten.

Zudem koénnen insbesondere von den Werkstatttatigkeiten stérende Einwirkungen auf
benachbarte Wohngebiete entstehen, weshalb Kfz-Handel — anders als ,klassischer®
Einzelhandel im engeren Sinne, aus Griinden des Immissionsschutzes zu Wohngebie-
ten einen gewissen Abstand halten sollte'°. Eine &hnliche Auffassung wird auch in Bezug
auf Garten- und Pflanzenmarkte vertreten. Auch sie stehen oft in Zusammenhang mit
einem Betrieb, der durch seine Emissionen Konflikte zu benachbarten schutzbedurftigen
Nutzungen hervorrufen kann und daher eine Ansiedlung im Gewerbegebiet sinnvoll
macht.

Daher ist im Gewerbegebiet eine Uberschreitung der maximal zuléssigen Verkaufs- und
Ausstellungsflache von 250 m? fur Kraftfahrzeuge und Anhanger aller Art sowie fur Gar-
ten- und Pflanzenmarkt zulassig. Diese Zulassigkeit besteht nicht flir das eingeschrankte
Gewerbegebiet, um Konflikte zum angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet zu vermei-
den.

Eine Begrenzung der Verkaufsflache ist nicht erforderlich, da, wie bereits oben erlautert,
in Gewerbegebieten eine Verkaufsflache flir den Einzelhandel nur bis zu 800 m? méglich
ist, um nicht als groRflachiger Einzelhandel angesehen zu werden. Groflachige Einzel-
handelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele
der Raumordnung und Landesplanung oder auf die stadtebauliche Entwicklung und Ord-
nung nicht nur unwesentlich auswirken kénnen, sind gem. § 11 Abs. 3 BauNVO nur in
Sondergebieten zulassig.

8 vgl. bspw. Cima Standart-Arbeitshilfe Verkaufsflache, Stand 2015: http://www.cima.de/files/cima_standart-
arbeitshilfe_verkaufsflaeche stand 2015 1.pdf

9 Hierzu u.a. OVG NRW, Urteil vom 14.10.2013 — 2 A 204/12: Autohaus mit Ausstellungs- und Verkaufsrau-
men sowie einer Werkstatt als Hinweis auf das Vorliegen eines faktischen Gewerbegebietes i.S. d. § 8
BauNVO

0 Hierzu u.a. VG Aachen, Beschluss vom 01.02.2012 — 3 L 280/11 (Stoérpotenzial von Arbeiten bei der
Aufarbeitung und Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen eines Kfz-Handelsbetriebes); VGH BaW(, Be-
schluss vom 16.02.1987 — 3 S 261/87 (Stérungen fir die Wohnruhe wegen des motorisierten Kunden-
verkehrs und der sich anschlieRenden Probefahrten sowie der Gerédusche, die sich aus dem Offen und
Schlief’en von Tilren, Motorhauben, Kofferraumdeckel usw. ergeben).
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Im Gewerbegebiet und im eingeschrankten Gewerbegebiet sind Wohnungen fiir Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache und Baumasse unterge-
ordnet sind, allgemein zulassig, um die Einrichtung von Betriebswohnungen zu erleich-
tern. Der Zusammenhang zwischen den Funktionen im Betrieb und der planungsrechtli-
chen Zulassigkeit der Wohnung hat zur Folge, dass die Wohnungen den Betriebsange-
horigen und ihren Familien nicht belassen werden dirfen, wenn sie andere Funktionen
im Betrieb GUbernehmen oder ausscheiden. Somit ist die Zahl der zulassigen Wohnein-
heiten betriebsbedingt begrenzt. Aulerdem muss die Gesamtheit der Wohnungen den
Baulichkeiten des ubrigen Betriebs hinsichtlich Grundflache und Baumasse untergeord-
net sein. Betriebswohnungen ist aufgrund ihrer Lage im Gewerbegebiet (oder Mischge-
biet oder Industriegebiet) ein hdheres Mal} an Belastigungen und Stérungen durch Emis-
sionen zuzumuten als Bewohnern sonstiger Wohnungen in anderen Baugebieten.

Sowohl im Gewerbegebiet als auch im eingeschrankten Gewerbegebiet sind keine Tank-
stellen zulassig, da diese bereits in Ratzeburg und Mélin vorhanden sind, die Flachen
im Geltungsbereich vorrangig dem produzierenden Gewerbe, Handwerks- und Dienst-
leistungsbetrieben vorgehalten und abendliche und néchtliche Kfz-Verkehre am Allge-
meinen Wohngebiet minimiert werden sollen.

Das BVerwG hat in seinem Urteil v. 25.11.1983 (Az.: 4 C 21.83) entschieden, dass ein
Bordell, in dem Dirnen nicht wohnen, unter die Gewerbebetriebe aller Art fallt, die nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein zulassig sind. Eine Zulassigkeit von Bordellbetrieben
und sonstigen ahnlichen Gewerbebetrieben, aber auch von Einrichtungen fur die Zur-
schaustellung von Personen in Peep-, Sex- oder Live-Shows sowie Vergnugungsstatten
wurden dem Gebietscharakter der Gewerbegebiete im Bebauungsplan widersprechen.
Infolgedessen ist deren Zulassigkeit ausgeschlossen.

Zum Schutz von Mensch und Umwelt vor schweren Unféllen mit gefahrlichen Stoffen
fordert der Artikel 12 der Seveso-lI-Richtlinie’!, angemessene Abstande zwischen Be-
triebsbereichen und schutzbedirftigen Gebieten mit den Mitteln der Raum- und Flachen-
planung langfristig sicherzustellen.

Da die Gewerbegebiete unmittelbar an die Landesstrale 202, die hier die nachstgele-
gene schutzbedirftige Nutzung darstellt, angrenzen, Wohnnutzungen geplant sind und
sich auch Wohnnutzungen in unmittelbarer Nahe befinden, sind Anlagen, die einen Be-
triebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bilden oder
Teil eines solchen Betriebsbereiches sind, ausgeschlossen.

Somit wird dem Trennungsgrundsatz gem. § 50 Satz 1 BImSchG gefolgt, der wie folgt
lautet:

,Bei raumbedeutsamen Planungen und Malinahmen sind die fiir eine bestimmte Nut-
zung vorgesehenen Fldchen einander so zuzuordnen, dass schédliche

"Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9.12.1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfallen mit
gefahrlichen Stoffen (ABI. L 10 vom 14.01.1997, S. 13), in der durch die Richtlinie 2003/105/EG des Eu-
ropadischen Parlamentes und des Rates vom 16.12.2003 (ABI. L 345, S. 97) geanderten Fassung.
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Umwelteinwirkungen und von schweren Unféllen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richt-
linie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschliel3lich
oder (iberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-
gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder be-
sonders empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Gebéaude, so weit wie méglich ver-
mieden werden.”

Die westlichen Bauflachen innerhalb des Plangebietes sind als ,Allgemeine Wohnge-
biete® gemal § 4 BauNVO (WA) festgesetzt und dienen damit vorwiegend dem Wohnen.

Um Ubermafige Stérungen der Wohnnutzung zu vermeiden, werden die Nutzungen Be-
herbergungsbetriebe, Anlagen flr Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen,
welche ansonsten gemal § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassig waren, ausge-
schlossen. Diese Nutzungen sind aufgrund lhrer Ausdehnung und der Flacheninan-
spruchnahme sowie des hohen Verkehrsaufkommens an diesem Standort nicht vertrag-
lich.

Der nordéstliche Teil des Plangebietes wird entsprechend der Zielsetzung als Flache
fiir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr, Bauhof und Anlagen fur
sportliche Zwecke* festgesetzt. Die Flache soll als Standort fiir die 6rtliche Feuerwehr
mit den zugehdrigen Nebenrdumen wie Sozial- und Personalrdumen, Buros und Bespre-
chungsraumen sowie der Nutzung des gemeindlichen Bauhofes zur Pflege und Unter-
haltung des Gemeindegebietes dienen. Da sich die Rdumlichkeiten und Flachen gleich-
zeitig fur eine lebendige Dorfgemeinschaft eignen soll neben den genannten Nutzungen
auch die Einrichtung fur Sport- und Freizeitanlagen moglich sein.

Zudem sind der Hauptnutzung dienende Nebenanlagen, Abstell- und Lagerraume sowie
Stellplatze einschlieBlich ihrer Zufahrten zulassig.

Somit entsteht hier eine Flache, die der Gemeinde erméglicht ihren Aufgaben und Pflich-
ten als Feuerwehr und Bauhof nachzukommen. Gleichzeitig entsteht in Ergédnzung zur
sudlich gelegenen Freizeitwiese ein Raum flir Aktivitaten, die den Zusammenhalt der
Gemeinde starken und ein Zusammenkommen ermoglicht.

6.2 MaR der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung wird Uber die Festsetzung einer maximalen Grundfla-
che je Quadratmeter Grundstucksflache (GRZ), Uber die maximal zulassige Anzahl der
Vollgeschosse und Uber eine Héhenfestsetzung der Gebaude bestimmt.

Sowohl im Gewerbegebiet als auch im eingeschrankten Gewerbegebiet wird das Ziel
verfolgt, eine moglichst wirtschaftliche Ausnutzung der Grundstuicke zu erreichen. Daher
sind hier Grundflachenzahlen von 0,65 und 0,6 festgesetzt.

Die Gebaudehdhen sind je nach Gelandeanstieg auf etwa 9,5 m tUber dem anstehenden
Gelande festgesetzt. Dies entspricht etwa 39,50 m Gber Normalhdéhe. Somit wird eine
wirtschaftliche, aber noch ortsvertragliche Bebauung gewahrleistet. Auch eine wirksame
Eingrinung der geplanten Gewerbegebiete durch die vorhandenen Knicks und die ge-
planten Gehdlzstreifen ist bei diesen Gebdudehdhen noch gegeben.
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In den Gewerbegebieten darf die maximal zuldssige Hohe der baulichen Anlagen durch
technische Bauteile und Anlagen, wie beispielsweise Luftungsschéachte, Klimaanlagen
etc., auf maximal 10% der Dachflachen der Hauptgebaude um maximal 3,0 m Gberschrit-
ten werden. Hierdurch wird gewahrleistet, dass fir Gewerbegebiete typische Anlagen
und Grolenordnungen zulassig sind.

Im Vergleich zum Ursprungsbebauungsplan ergibt sich fur die Gewerbegebiete keine
Veranderung der baulichen Dichte (GRZ) oder Hohe.

Die GRZ fur die Allgemeinen Wohngebiete orientiert sich an den mdglichen Gebauden
in den Baufenstern. Sie ist sowohl im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) als auch im
Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) mit 0,4 festgesetzt, um sich der angrenzenden Wohn-
bebauung anzunahern.

Im Vergleich zum urspriinglichen Bebauungsplan verringert sich die GRZ in Teilgebieten
von 0,5 auf 0,4. Die Anderung des Bebauungsplanes bewirkt hier somit eine etwas ge-
ringere Versiegelungsmoglichkeit.

Im gesamten Allgemeinen Wohngebiet dirfen direkt am Gebaude befindliche Terrassen
auch aufRerhalb des Baufensters liegen, um Einschrankungen des Baufensters auf Ter-
rassen zu vermeiden. Somit werden flexible Gestaltungsmoglichkeiten flr die zuklnfti-
gen Bauherren erreicht.

Die Gebaudehbéhen werden auch hier auf etwa 9,5 m festgesetzt (entspricht etwa
39,00 m U NH), um eine zweigeschossige Bauweise zu ermdglichen und ausreichend
Wohnraum zu schaffen.

Eine Veranderung der zulassigen Gebaudehdhe ergibt sich im Wesentlichen durch die
geplante 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9 nicht.

Fur die Flache fir Gemeinbedarf ist weder eine GRZ noch eine maximale Héhe der bau-
lichen Anlagen festgesetzt. Da die Flachen gemeindlichen Zwecken dienen und entspre-
chend der geplanten Nutzung bebaut werden, ist eine Angabe der GRZ oder Hohe der
baulichen Anlagen nicht zwingend notwendig, zumal die Gemeinde zugleich als Bauher-
rin fungiert.

In der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird vom schlechtesten Planungsfall bzw. der
groften Versiegelung ausgegangen.

6.3 Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflichen und Beschrankung der Zahl
der Wohnungen

Im Allgemeinen Wohngebiet gilt die offene Bauweise mit der MalRgabe, dass seitliche
Grenzabstande eingehalten werden mussen und Gebaudelangen 25 m nicht Gberschrei-
ten durfen. In den Gewerbegebieten gilt eine abweichende Bauweise mit der Mal3gabe,
dass seitliche Grenzabstande eingehalten werden mussen und Gebaudelangen 50 m
Uberschreiten dirfen, um die Anforderungen an Gewerbebauten zu berticksichtigen.

Die Baugrenzen halten zu den geplanten StralRenverkehrsflachen Gberwiegend einen
gleichbleibenden Abstand von 5,0 m ein. Dies erméglicht noch ausreichend Spielraum
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fur PKW-Stellplatze, sorgt aber auch dafir, dass die Hauptbaukdérper gentigend Flache
und Flexibilitdt in den Baugebieten erhalten. Am Regenwassersickerbecken ist nur ein
Abstand von 3,0 m geplant, da hier keine Zufahrten vorgesehen sind. Auch an der west-
lichen Seite des Allgemeinen Wohngebietes 2 (WA 2) betragt der Abstand der Bau-
grenze zur StralRenverkehrsflache nur 3,0 m. Hier sind innerhalb der Stralenverkehrs-
flache Parkplatzflachen moglich. Weiterhin ist es durch die inselartige Lage des WA 2
nicht notwendig an allen stralRenseitigen Baugrenzen einen Abstand von 5,0 m einzu-
halten. Es wird davon ausgegangen, dass die ErschlieBung der Grundsticke im WA 2
aus 6konomischen Griinden von Norden oder Osten erfolgt.

Die Baugrenzen halten zu den geplanten und vorhandenen Gehdlzstreifen einen Ab-
stand von 5,0 m ein. Zum westlich gelegenen Gehdolzstreifen wird ein Abstand von etwa
8,0 m eingehalten. Dies dient sowohl dem Gehdlzstreifen als auch der Vermeidung von
Verschattungen der Gartenflachen durch stidliche Nachbargebaude.

Zum nordlich gelegenen Knick halt die Baugrenze im Allgemeinen Wohngebiet, im Ge-
werbegebiet und in der Flache flir Gemeinbedarf den Abstand der maximal zuldssigen
Gebaudehdhe von 9,50 m ein, um Beeintrachtigungen durch Verschattung zu vermeiden
und einen ausreichend grofden Abstand zum gesetzlich geschiitzten Biotop einzuhalten.

Im Allgemeinen Wohngebiet ist eine maximal zweigeschossige Bauweise festgesetzt,
um zusatzlich zur Gebaudehodhe ein Mal} fir die Ausnutzung vorzugeben. Im Gewerbe-
gebiet wurde auf eine Festsetzung zur Geschossigkeit verzichtet, um ausreichend Spiel-
raum fur die Bauweise zu ermdglichen. Zudem wird durch die Festsetzung der maxima-
len Gebaudehdhe eine obere Grenze definiert.

Durch die Kombination der Festsetzungen der Gebaudehéhe, der Geschossigkeit und
der Lage der Baugrenzen ist davon auszugehen, dass eine ortsvertragliche Bebauung
entstehen wird.

Um zu steuern wo im Plangebiet Einzel- und Doppelhduser mit ein bis zwei Wohnein-
heiten entstehen sollen, wird die Zahl der zulassigen Wohnungen pro Wohngebaude
festgesetzt. Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 (WA 1) sind pro Wohngebaude nicht mehr
als 2 Wohnungen zulassig. Hier sollen klassische Einfamilien- und Doppelhauser ent-
stehen, um sich der ortublichen Bauweise fur Wohnnutzungen anzupassen und Wohn-
raum fiur junge Familien mit erhéhtem Flachen- und Freiraumbedarf zu entwickeln.

Um auch ein Angebot fur kleineren Wohnraum insbesondere fur 1 bis 2 Personenhaus-
halte zu schaffen, soll im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2 (WA 2) auch ein Einzel- oder
Doppelhaus mit bis zu 10 Wohnungen mdéglich sein. Die Gemeinde mdchte mit einem
moglichen Mehrfamilienhaus dem demografischen Wandel im Iandlichen Raum begeg-
nen. Senioren wird die Mdglichkeit geboten aus ihren meist zu grol3 gewordenen Einfa-
milienhausern in kleineren Wohnraum, barrierearm und ggf. betreut zu wechseln, ohne
daflir den Heimatort und altbekannte Strukturen verlassen zu mussen.

Gleichzeitig wird vorhandener Wohnraum frei, der von der jingeren Generation nach
deren Winschen gestaltet, saniert und weiter genutzt werden kann.
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6.4 Verkehrsflachen

Das Plangebiet wird Uber die Ratzeburger Strafle (L 202) und einen kurzen Teil des an-
schlieBenden ,Johnsdieks® erschlossen. Der ,Johnsdiek® wurde im Zuge des Erschlie-
Rungsausbaus auf einer Lange von etwa 30,0 m auf insgesamt 10,0 m verbreitert.

Die ErschlieBung flhrt etwa 90 m Richtung Norden in das Plangebiet und biegt parallel zum
»~Johnsdiek” nach Westen und Osten ab. Im Westen ist ein ringférmiger Ausbau vorhanden,
der das Allgemeine Wohngebiet erschlief3t. Im Osten mindet die ErschlieRungsstral3e nach
etwa 60,0 m in einer Wendeschleife. Dieser Teil der Stral’e dient der ErschlieBung des Ge-
werbegebietes und der geplanten Feuerwehr mit Bauhof und Anlagen fiir sportliche Zwecke.
Die Fahrbahn der 90 m langen Geraden und die nach Osten abbiegende Erschlieung ist
etwa 6,50 m breit ausgebaut, um einen LKW-Verkehr problemlos aufnehmen zu kénnen.
Auch die Ein- und Ausfahrt der Feuerwehr ist mit der vorhandenen Strale problemlos még-
lich. Die Fahrbahn der ErschlieBungsstral3e fiur das geplante Allgemeine Wohngebiet ist nur
etwa 5,25 m breit ausgebaut, da hier seltener mit LKW-Verkehr gerechnet wird. Ein Befah-
ren von 3-achsigen Mullfahrzeugen, Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen ist auch hier prob-
lemlos mdéglich. Um ein UbermaRiges Abstellen von Fahrzeugen auf der Strale zu vermei-
den, ist im westlichen Bereich der ringférmigen ErschlieRung ein Parkstreifen fir PKW vor-
gesehen. Im Bereich des Gewerbegebietes ist an der nérdlichen Stralkenseite ein etwa 40 m
langer Parkstreifen fur LKWSs vorhanden. Mit der Herstellung von Parkplatzen far LKWs wird
ein Abstellen der Fahrzeuge im Ort oder auf der Fahrbahn, z.B. bei Wartezeiten im Liefe-
rungsbetrieb, vermieden. Das Abstellen von LKWs Gber Nacht hingegen ist nicht gewlnscht.

Um einen vollstandigen Uberblick (iber die anséssigen Betriebe zu geben, ist innerhalb
der Stralenverkehrsflache innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flache
»A-B-C-D-A" die Aufstellung einer Info-Tafel vorgesehen. Diese hat aus gestalterischen
Grunden eine HOhe und Breite von 3,0 m nicht zu Uberschreiten. Fremdwerbung ist in-
nerhalb der festgesetzten Stralenverkehrsflachen unzulassig.

Gemal § 29 Abs. 1a StrWG (StralRen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein)
dirfen aulRerhalb der zur ErschlieRung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile
der Ortsdurchfahrt Hochbauten jeder Art an Landesstrallen in einer Entfernung von 20 m
nicht errichtet werden. Diese so genannte Anbauverbotszone (AVZ) ist in die Planzeich-
nung der Bebauungsplananderung nachrichtlich ibernommen.

Die nachste Bushaltestelle, Schmilau Kirche, befindet sich im ,Johnsdiek® in ca. 350 m Ent-
fernung zum Plangebiet und wird von den Linien 8750, 8751 und 8752 des Hamburger Ver-
kehrsverbundes (HVV) angefahren. Dies entspricht den Standards des aktuellen regionalen
Nahverkehrsplanes des Kreises Herzogtum Lauenburg.

6.5 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung aul3erhalb der Anbauverbotszone zu-
lassig, um eine Gefahrdung des Uberdrtlichen Verkehrs durch Ablenkung zu vermeiden
und das Orts- /Landschaftsbild zu schitzen. Fremdwerbung ist unzuldssig, um Gberma-
Rige Werbung auszuschlief3en.
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Die betriebseigenen Werbeanlagen auf den zugehdrigen Grundstiicken dirfen eine
Hohe und Breite von 5,0 m nicht Uberschreiten. Werbeanlagen mit wechselndem Licht
sind unzulassig. Beleuchtete oder selbst leuchtende Werbeanlagen sind ebenfalls nur
bis zu einer H6he und Breite von 5,0 m zulassig.

Hierdurch wird sichergestellt, dass die Werbeanlagen im Gewerbegebiet nur auf die an-
sassigen Betriebe hinweisen und in angemessener Grol3e erscheinen.

Zudem wird am Eingang des Plangebietes durch eine gemeindeeigene Info-Tafel auf die
ansassigen Betriebe hingewiesen.

6.6 Offentliche und private Griinflichen

Private Grinflachen

Als private Grunflachen werden der Geholzstreifen an der westlichen Plangebietsgrenze
und der noérdlich gelegene Knick sowie die zugehorigen Schutzstreifen festgesetzt. Sie
sind nicht offentlich zuganglich und daher ihrer Nutzungsart entsprechend privat, auch
wenn die Flachen in Gemeindehand verbleiben. Auch der 1,0 m breite Schutzstreifen
entlang des sudwestlich gelegenen Gehdlzstreifens wird als private Grinflache festge-
setzt.

Die Gehdlzstrukturen werden erhalten und dienen weiterhin der Abschirmung und Ein-
grinung der benachbarten Wohnhauser.

Offentliche Griinflachen

Der sidwestliche Geholzstreifen am Johnsdiek ist als &ffentliche Grinflache festgesetzt,
da der Geholzstreifen einseitig von der Offentlichkeit erlebbar ist. Auch die anzupflan-
zenden Geholzstreifen stdlich des Gewerbegebietes und sudlich und &stlich des Plan-
gebietes sind, da sie gemeinsam mit der 6ffentlichen Freizeitwiese erlebbar sind, als
offentliche Grunflachen festgesetzt.

6.7 Festsetzungen zum Anpflanzen und Erhalt von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen

Die Knickstrukturen an der nérdlichen Plangebietsgrenze und an der L 202 werden als
Knick erhalten. Der nérdliche Knick wird zu den Bauflachen hin mit einem 3,0 m breiten
Knickschutzstreifen und einem 80 cm hohen Zaun von den Wohngebiets- und Gewer-
begrundstiicken getrennt. Bauliche Anlagen, Aufschuttungen und Abgrabungen sowie
gartnerische oder sonstige Nutzungen sind im Knickschutzstreifen nicht zulassig. Er ist
als naturnaher, feldrainartiger Wildkrautstreifen zu entwickeln, 1 mal jahrlich, jedoch
nicht vor dem 1. Juli des Jahres, zu mahen inklusive Abfuhr des Mahgutes und auf Dauer
zu erhalten. Knickschutzstreifen und Knick sollen in Gemeindehand verbleiben, um eine
ordnungsgemafe und einheitliche Pflege sicherzustellen. Die urspringliche Planung
wird hier bernommen und bedarf keiner Anderung.

Der nordliche Knick sowie die Knicks innerhalb der Strallenverkehrsflache sind nach den
Vorgaben gemal den aktuellen Durchfihrungsbestimmungen zum Knickschutz zu
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pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Somit sind keine
erheblichen Auswirkungen auf die gesetzlich geschutzten Biotope zu erwarten. Hinzu
kommt, dass der straRenbegleitende Knick an der L 202 auch vor Aufstellung oder An-
derung des B-Planes von zwei Seiten durch Verkehrswege begrenzt wird. Somit ist dort
keine Nutzungsanderung oder -intensivierung, die zu einer Beeintrachtigung des stra-
Renbegleitenden Knicks fuhren kdnnte, gegeben.

Der zu erhaltende Knick an der nérdlichen Grundstiicksgrenze weist teilweise defizitare
Abschnitte auf. Diese sind mit Gehdlzen der folgenden Liste (Gehdlze der bunten Knicks)
aufzuwerten. Die Bepflanzung der defizitdren Abschnitte ist zweireihig in der Reihe ver-
setzt im Pflanzraster 0,75 m in der Reihe und zwischen den Reihen auszufiihren. Alle
50 m ist ein Uberhalter zu erhalten bzw. anzupflanzen. Dies tragt zur besseren Eingri-
nung des Plangebietes bei und verringert die Einsehbarkeit aus nérdlicher Richtung.

Hasel (Corylus avellana) Schlehdorn (Prunus spinosa)
Hainbuche (Carpinus betulus) Hundsrose (Rosa canina)
Feldahorn (Acer campestre) Weilddorn (Crataegus div. spec.)
Weiden (Salix div. spec.) Traubenkirsche (Prunus padus)
Vogelkirsche (Prunus avium) Faulbaum (Frangula alnus)
Stieleiche (Quercus robur) Zitterpappel (Populus tremula)
Schwarzerle (Alnus glutinosa) Wildapfel (Malus sylvestris)

Zur weiteren Eingrinung des Plangebietes sind Geholzstreifen vorgesehen. Sie sind
durchgehend mit standortheimischen Gehdlzen zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

Innerhalb dieser Gehdlzstreifen sind Baume geplant. Sie sind als hochstammige, heimi-
sche Laubbdume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu er-
setzen. Mindestens 4 dieser Baume sind als Ahornbaume mit einem Mindeststammum-
fang von 12/14 cm anzupflanzen. Hierdurch wird eine ausreichende Durchgriinung des
Plangebietes unterstitzt.

Standortheimische Gehdlze bieten vielen Végeln und Kleinsdugern Lebensraum und
Nahrungsquelle. Daher wird auf die Erhaltung und das Anpflanzen dieser Geholze be-
sonders Wert gelegt.

Der Standort der festgesetzten Baume kann bis zu 5 m verandert werden, wenn die Lage
von Grundstuckszufahrten, der Beleuchtung oder von Ver- und Entsorgungsanlagen
dies erfordert.

Die im Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzten Baume sind dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Bei Bodenarbeiten ist ein Abstand von mindes-
tens 1,5 m zur Kronentraufe des Baumes gem. RSBB 2023 einzuhalten, um Beeintrach-
tigungen der Baume auszuschliel3en.

Die vorhandenen Knicks und Gehdlzbestande sind im Baubereich nach den Regeln der
DIN 18920 und der RSBB 2023 vor Schaden zu schitzen.
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Die strallenbegleitende Allee ist gem. § 30 BNatSchGi.V.m. § 21 Abs. 5 Nr. 3 LNatSchG
gesetzlich geschitzt. Die im Plangebiet befindlichen Badume der Allee sind dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

Aus nordostlicher Richtung ist die Einsehbarkeit des Plangebietes von der L 202 aus
durch den nérdlichen Knick, die Baumreihe und den stral’enbegleitenden Knick ausrei-
chend minimiert. Hinzu kommt die geplante Anlage der Geholzpflanzung auf einem Wall
entlang der 6stlichen und stidoéstlichen Plangebietsgrenze, die die Sicht von Osten und
Sudosten kommend verdeckt.

Aus slidwestlicher Richtung ist die Sicht auf das Plangebiet von der L 202 aus durch den
strallenbegleitenden Knick, die Baumreihe und den geplanten Gehdlzstreifen minimiert.

Somit ist das Plangebiet gut eingegriint. Das Landschaftsbild wird durch die Entwicklung
der Bauflachen auch mit Verzicht der Streuobstwiese nicht erheblich beeintrachtigt, zu-
mal die Sicht auf das Gebiet von der L 202 aus zusatzlich durch die Baumreihe und die
begleitenden Gehdlze eingeschrankt wird.

6.8 MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Zum Schutz des Knicks entlang der nérdlichen Plangebietsgrenze wird auch weiterhin
ein mindestens 3,0 m breiter Knickschutzstreifen als Flache fur MalRknahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.
Eine Anderung des urspriinglichen Bebauungsplanes Nr. 9 erfolgt hier nicht.

Zum westlichen und siidwestlichen Geholzstreifen wird der 1,0 m breite Schutzstreifen
auch weiterhin als MaRnahmenflache festgesetzt.

Sowohl der Knickschutzstreifen als auch der Schutzstreifen ist als naturnaher, feldrain-
artiger Wildkrautstreifen zu entwickeln, 1 x jahrlich, frihestens ab dem 1. Juli d.J., zu
mahen inkl. Abfuhr des Mahgutes und auf Dauer zu erhalten. Bauliche Anlagen, Auf-
schittungen und Abgrabungen sowie gartnerische oder sonstige Nutzungen sind dort
nicht zulassig.

Als weitere MalRnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft ist im Allgemeinen Wohngebiet und in den eingeschrankten und regula-
ren Gewerbegebieten das Niederschlagswasser auf den jeweiligen Baugrundstiicken zu
versickern.

7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Es ist das Ziel, einen Rahmen fir eine ortsvertragliche Bebauung zu setzen. Verspie-
gelte und hochglanzende Dacheindeckungsmaterialen mit Ausnahme von Solar- und
Photovoltaikanlagen sind im gesamten Plangebiet unzulassig, da glanzende Materialien
durch das Reflektieren der Sonneneinstrahlung weithin in der Landschaft sichtbar sind.
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind zulassig, um die Nutzung von erneu-
erbaren Energien zu ermdglichen.
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Im Zuge der wasserrechtlichen Anforderungen fir den Umgang mit Regenwasser in
Neubaugebieten (Erlass des Landes Schleswig-Holstein vom 18.10.2019) wurde fir den
urspriinglichen Bebauungsplan Nr. 9 eine Wasserbilanz aufgestellt, um die Auswirkun-
gen der geplanten Bebauung abschatzen zu kénnen.

Um die Schadigung des Wasserhaushalts im Plangebiet zu reduzieren, war im Aufstel-
lungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 9 urspriinglich geplant im Gewerbegebiet
flach geneigte begriinte Dacher festzusetzen.

Dies wurde jedoch zu erheblichen Baukostensteigerungen fuihren. Diese Kosten miss-
ten von den in dieser Region eher kleinen und mittleren Handwerks- und Dienstleistungs-
betrieben getragen werden. Diese vermeidbaren Kosten mdchte die Gemeinde den zu-
kiinftigen Bauherr/innen nicht zumuten. Zudem wirde die Festsetzung von Griindachern
zusatzlich die Wettbewerbssituation gegeniiber vorhandenen Gewerbegebieten, z.B. in
Ratzeburg und in MélIn, fir die Gemeinde Schmilau wesentlich verschlechtern. Die Ge-
meinde befurchtet, dass die hoheren Baukosten auch die ortsansassigen Betriebe zwin-
gen koénnte, auf andere Gewerbegebiete auszuweichen.

Eine Reduzierung der Wasserhaushaltsschadigung wird auch durch die Versickerung
des anfallenden Oberflachenwassers erreicht. Das anfallende Regenwasser der Bau-
grundstucke soll auf den Baugrundstucken versickert werden. Aufgrund maRig guter
Versickerungseigenschaften des Bodens wird die Versickerung Uber Rohrrigolen oder
Sickerkasten empfohlen. Auch Mulden-Rigolen-Elemente sind mdglich. Das anfallende
Oberflachenwasser der Verkehrsflachen wird in das Sickerbecken geleitet und kann hier
verdunsten und versickern.

Das Teilziel des Erlasses, den Oberflachenabfluss nicht zu erhéhen, wird auch ohne
Grundacher erreicht. Es wird lediglich das Verhaltnis zwischen Verdunstung und Versi-
ckerung verandert.

Die Dachneigungen im Gewerbegebiet sind von 0° bis 50° zulassig. Fur Dacher von
freistehenden Wohngebauden zur Unterbringung von Betriebswohnungen gelten die
nachfolgend genannten gestalterischen Festsetzungen im Allgemeinen Wohngebiet.

Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sind zulassig, um die Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien zu ermoglichen. Die Neigung und Ausrichtung der Solar- und Photovoltaikanlagen
muss bei Dachneigungen von 25° bis 50° der Dachneigung entsprechen, um das Orts-
bild nicht zu beeintrachtigen. Bei flacher geneigten Dachern darf die Neigung und Aus-
richtung abweichen, um noch eine gentigend grof3e Effizienz zu erreichen.

Fassaden in den Gewerbegebieten sind in rotlichen, rotbraunen, braunlichen, grauen,
grinen, weilen und schwarzen Farbtonen zulassig. Hiermit ist ein ausreichend grolier
Gestaltungsspielraum gegeben, ohne zu extreme Farbgestaltungen zuzulassen.

Fassaden mit geschlossenen, fensterlosen, ungegliederten Wandflachen ab einer Lange
von 30 m sind je 10 m Wandlange mit je drei Rank- oder Kletterpflanzen zu begrinen.
Fur Kletterpflanzen sind geeignete Klettergertiste oder —hilfen vorzusehen. Somit wird
eine Begriinung von langen, ungegliederten und geschlossenen Fassaden gewahrleistet
mit entsprechenden positiven Auswirkungen auf das Ortsbild, Kleinklima etc..
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Fir Fassaden von freistehenden Wohngebauden zur Unterbringung von Betriebswoh-
nungen gelten die gestalterischen Festsetzungen des Allgemeinen Wohngebietes.

Im Allgemeinen Wohngebiet sind als Dachformen fir die Hauptgebaude Sattel-, Walm-
und Krippelwalmdacher sowie begrinte Dacher mit Dachneigungen von 0° bis 50° zu-
lassig. Dacheindeckungen, mit Ausnahme von begriinten Dachern, sind in rétlichen, rot-
braunen oder anthrazitgrauen Farbtonen zuldssig. Hochglanzende Dacheindeckungs-
materialien (mit Ausnahme von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen) sind unzu-
Iassig. Damit wird entweder auf die vorhandene Bauweise und Baugestaltung der an-
grenzenden Wohn- und Landwirtschaftsgebaude Bezug genommen oder bei flach
geneigten Grundachern die Wasserhaushaltsbilanz verbessert.

Die Neigung und Ausrichtung der Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen muss
auch im Allgemeinen Wohngebiet bei Dachneigungen von 25° bis 50° der Dachneigung
entsprechen, um ein harmonisches Ortsbild zu gewahrleisten. Bei flacher geneigten Da-
chern kdnnen Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen von der Dachneigung abwei-
chen, um einerseits noch eine gentigend grof3e Effizienz zu erreichen und andererseits
geniugend Luft fur eine mogliche Vegetation auf dem Dach, frei zu lassen.

Fassaden sind in den Allgemeinen Wohngebieten in Verblendmauerwerk, Putz und Holz
in rétlichen, rotbraunen, braunlichen, grauen und weillen Farbténen zulassig. Auch hier-
mit wird eine Angleichung an das Ortsbild angestrebt. Da im Ort keine Holzhduser in
Blockbauweise mit Aullenfassaden aus waagerecht Ubereinander gelagerten und an
den Gebaudeecken verzahnten und auskragenden Rundhdlzern vorhanden sind, ist
diese Bauweise ausgeschlossen.

Um sicherzustellen, dass ausreichend Stellplatze auf den Baugrundstlicken hergestellt
werden, sind im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 (WA 1) mindestens 2 Stellplatze pro
Wohnung bereitzustellen.

Da davon ausgegangen wird, dass im WA 2 ein Mehrfamilienhaus mit kleinerem Wohn-
raum fur 1 bis 2 Personen entstehen wird, ist der Stellplatzbedarf weniger grof3. Entspre-
chend sind im WA 2 nur 1,5 Stellplatze pro Wohnung herzustellen.

8 Hinweise
Geholzschutz

Zum Schutz von Baumen, Gehdlzstreifen und des Knicks sind diese wahrend der Bau-
phase vor Eingriffen zu schiitzen. Alle Bauarbeiten sind nach DIN 18920 und RSBB 2023
durchzufihren.

Baume, Hecken, lebende Zaune, Geblsche und andere Gehdlze sind gem. § 39 Abs. 5
Nr. 2 BNatSchG ausschliellich in der Zeit vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zu fallen,
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.
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Beleuchtung

Es sind mdglichst fledermaus- und insektenschonende Leuchten und Leuchtmittel mit
einer Lichtfarbtemperatur von maximal 3000 Kelvin einzusetzen. Es sind nur Leuchten
mit einer Abstrahlung nach unten zu verwenden. Beleuchtungen der Knicks und der
Schutzstreifen sind zu vermeiden.

Baufeldfreimachung

Baufeldfreimachungen sind in Randstreifen mit Staudenfluren auf3erhalb der Brutzeit der
Vogel i.d.R. zwischen 01. Oktober und Ende Februar durchzufuhren. Die Bauarbeiten
kénnen auch vor der Brutsaison aufgenommen und permanent weitergefiihrt werden, so
dass die Bauarbeiten eine vergramende Wirkung erzeugen.

Denkmalschutz

Im Plangebiet befindet sich ein archaologisches Interessengebiet bzw. gem. § 12 Abs. 2
Nr. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umstanden nach zu vermuten
ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Im Zuge der ErschlieBungsarbeiten des Be-
bauungsplanes Nr. 9 wurden Untersuchungen durchgefiihrt und entsprechend doku-
mentiert.

Unabhangig davon wird auf § 15 DSchG hingewiesen. Wer Kulturdenkmale entdeckt
oder findet, hat dies unverziglich unmittelbar oder Gber die Gemeinde der oberen Denk-
malschutzbehorde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner fir die Eigentimerin
oder den Eigentimer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstiicks oder des
Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fiir die Leiterin oder den Leiter der
Arbeiten, die zur Entdeckung oder dem Fund gefiihrt haben. Die Mitteilung einer oder
eines der Verpflichteten befreit die Gbrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das
Kulturdenkmal und die Fundstatte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne
erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflich-
tung erlischt spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung an die Denk-
malschutzbehdrde. Archaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch
dingliche Zeugnisse wie Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen Bodenbe-
schaffenheit.

Loschwasser

Fur die offentlichen Verkehrsflachen und Zuwegungen sind die entsprechenden Bestim-
mungen unter § 5 der Landesbauordnung sinngemaf zu beachten.

Gemal § 2 des Brandschutzgesetzes hat die Gemeinde in dem Gebiet flir eine ausrei-
chende Léschwasserversorgung zu sorgen. Als Arbeitshilfe zur Bereitstellung und Be-
messung des Loschwasserbedarfs dienen die DVWG (Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches) Arbeitsblatter W 405, W 331, und W 400. Wird vorgesehen das Ldsch-
wasser Uber die offentliche Trinkwasserversorgung bereitzustellen ist die DVGW Infor-
mation Wasser Nr. 99 zu beachten.
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Lichtquellen

Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf
den klassifizierten Strallen nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch ihre
Form, Farbe, Gré3e oder dem Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwechslungen
mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder deren Wirkung beeintrachti-
gen kdnnen. Die Abschirmung hat auf Privatgrund zu erfolgen.

Niederschlagswasser der Verkehrsflachen im Gewerbegebiet

Niederschlagwasser von Lager- und Verkehrsflachen auf Gewerbegrundstiicken ist
gem. Merkblatt DWA-M 153 zu reinigen und Uber den bewachsenen Oberboden (Mul-
den-, Flachenversickerung) zu versickern.

Minimierung Freizeitlarm

Um eine Reduzierung von Gerauschspitzen durch den Aufprall von Ballen auf den Ball-
fangzaun im Bereich des Bolzplatzes zu mindern, ist fir den Ballfangzaun eine hdher-
wertige Ausfiihrung aus Stahlgittermatten mit Schalldampfungen vorzusehen.

Materialtransporte fiir Bauarbeiten

Materialtransporte zur Baudurchfiihrung, die Gber die L 204 erfolgen, sind im Vorwege
mit der Baustellenkoordinierung des LBV.SH abzustimmen, so dass sich Baumalinah-
men des LBV.SH nicht mit den Bauarbeiten zur ErschlieBung des Bebauungsplanes
Uberschneiden. Die Abstimmung mit der Baustellenkoordinierung des LBV.SH hat tber
das Funktionspostfach baustellenkoordinierung@lbv-sh.landsh zu erfolgen.

Einsichthahme in DIN-Normen, Richtlinien und sonstige Normen

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse u.a.)
konnen bei der Amtsverwaltung des Amtes Lauenburgische Seen, Funfhausen 1,
23909 Ratzeburg, wahrend der allgemeinen Offnungszeiten und nach vorheriger Ter-
minvereinbarung eingesehen werden. Soweit auf DIN-Vorschriften/technische Regel-
werke in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, werden diese ebenfalls beim Amt
Lauenburgische Seen zur Einsichtnahme bereitgehalten.

9 Umweltbericht

Als Grundlage fur die Umweltpriifungen der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 9
und der 12. Anderung des Flachennutzungsplanes liegen die Fachgutachten der ur-
spriinglichen Bauleitplanungen des Bebauungsplanes Nr. 9 und der 8. Anderung des
Flachennutzungsplanes vor:

= eine Biotoptypenkartierung,

= eine Geotechnische Stellungnahme,

eine Artenschutzrechtliche Prifung und Kartierung der Haselmaus (2019),

eine Verkehrstechnische Untersuchung fir die verkehrliche Anbindung und
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Verkehrsabwicklung an 2 Knotenpunkten in Schmilau,
= eine Schalltechnische Untersuchung und
= ein Entwasserungskonzept Niederschlagswasser und Schmutzwasser

Aufgrund der vorgesehenen Nutzungsanderung von einem Mischgebiet hin zu einem
Allgemeinen Wohngebiet aber auch Aufgrund der Ansiedlung der Feuerwehr wurde zur
Anderung des Bebauungsplanes und des Flachennutzungsplanes eine

= Larmtechnische Stellungnahme zur Anderung der Art der baulichen Nutzung erstellt.

Die Umweltprifungen sowie eigenstandige Begrindungen werden im weiteren Verfah-
ren durchgefihrt bzw. erarbeitet, das Ergebnis der Umweltpriifungen in Umweltberichten
dargestellt.

Die Behoérden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange werden gemall § 4 Abs. 1
BauGB gebeten, sich im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad
der Umweltprifungen zu aufdern.

10 Nachrichtliche Ubernahmen

Zum Fahrbahnrand der Landesstralie 202 besteht gemaR § 29 Abs. 1a StrWG (Stralien-
und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein) in einer Breite von 20,0 m eine An-
bauverbotszone.

Die nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG gesetzlich geschutzte Allee und die
Knicks werden nachrichtlich Gbernommen.

Aufgrund der abgeschlossenen archaologischen Untersuchungen in Vorbereitung auf
die Bebauung im Plangebiet wird das Archaologische Interessengebiet nicht mehr dar-
gestellt.
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11 MaBRnahmen zur Bodenordnung und Kosten

Bodenordnende MalRnahmen sind nicht erforderlich, da die Gemeinde Eigentiimerin so-
wohl der Stralienverkehrsflache des Johnsdieks als auch der geplanten Bau- und Er-
schlieBungsflachen ist.

Die Planungskosten tragt die Gemeinde. Die Refinanzierung erfolgt durch den Verkauf
der erschlossenen Baugrundsticke.

12 Beschluss

Die Begrindung des Bebauungsplanes wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung
am ... gebilligt.

Blrgermeister
(Greve)

45



	1 Grundlagen der Planaufstellung
	1.1 Planungsanlass
	1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes
	1.3 Grundlage des Verfahrens
	1.4 Rechtsgrundlagen

	2 Übergeordnete Planungen bestehende Rechtsverhältnisse
	2.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein
	2.2 Regionalplan
	2.3 Landschaftsrahmenplan
	2.4 NATURA 2000-Gebiete
	2.5 Seveso III-Richtlinie
	2.6 Flächennutzungsplan
	2.7 Bestehende Bebauungspläne oder sonstige Satzungen

	3 Bestandssituation
	3.1 Städtebauliche Situation
	3.2 Verkehrliche Erschließung
	3.3 Natur und Umwelt
	3.3.1 Vegetationsbestand
	3.3.2 Topografie
	3.3.3 Bodenschutz / Bodenversiegelungen
	3.3.4 Altlasten
	3.3.5 Natur- und Artenschutz
	3.3.6 Orts- und Landschaftsbild
	3.3.7 Erholung

	3.4 Denkmalschutz
	3.5 Eigentumsverhältnisse
	3.6 Ver- und Entsorgung
	3.7 Immissionsschutz

	4 Gebietsinterne Prüfung alternativer Lagen und Anordnungen
	5 Planung
	5.1 Ziele und Zweck der Planung
	5.2 Flächenbilanz
	5.3 Städtebauliches Konzept
	5.4 Erschließung
	5.5 Grün- und Freiraumkonzept
	5.6 Natur- und Artenschutz
	5.7 Ver- und Entsorgung
	5.8 Immissionsschutz

	6 Planungsrechtliche Festsetzungen
	6.1 Art der baulichen Nutzung
	6.2 Maß der baulichen Nutzung
	6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Beschränkung der Zahl der Wohnungen
	6.4 Verkehrsflächen
	6.5 Werbeanlagen
	6.6 Öffentliche und private Grünflächen
	6.7 Festsetzungen zum Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
	6.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

	7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
	8 Hinweise
	9 Umweltbericht
	10 Nachrichtliche Übernahmen
	11 Maßnahmen zur Bodenordnung und Kosten
	12 Beschluss

